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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxx. mit dem das 
Wehrgesetz 1978 und das Heeresgebührenge­
setz 1985 geändert werden (Wehrrechtsände­

rungsgesetz 1986) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wehrgesetz 1978, BGBI. Nr. 150, in der Fas­
sung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 577 /1983, 457/ 
1984 und 295/1985 wird wie folgt geändert: 

1. Der § 6 Abs. 61autet: 

,,(6) Den Vorsitzenden und den übrigen Mitglie­
dern der Beschwerdekommission sind die ihnen aus 
ihrer Tätigkeit in der Beschwerdekommission 
erwachsenden notwendigen Aufwendungen ein­
schließlich der notwendigen Fahrtkosten unter 
sinngemäßer Anwendung der für einen Bundesbe­
amten der Dienstklasse VIII der Allgemeinen Ver­
waltung geltenden Bestimmungen der Reisegebüh­
renvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133, zu ersetzen. 
Den Vorsitzenden gebührt überdies für ihre Tätig­
keit in der Beschwerdekommission eine Entschädi­
gung im Ausmaß von 20% des Gehaltes eines akti­
ven Bundesbeamten der höchsten Gehaltsstufe der 
Dienstklasse IX der Allgemeinen Verwaltung." 

2. Dem § 7 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 
"Eine Ernennung von Wehrpflichtigen im Präsenz­
stand ist auch für die Reserve, eine Ernennung in 
der Reserve auch für den Präsenzstand wirksam. 
Berufsoffiziere werden mit einer ÜbersteIlung in 
eine andere Besoldungsgruppe oder mit einern Aus­
tritt aus dem Dienstverhältnis unmittelbar zu 
Reserveoffizieren gleichen Dienstgrades." 

3. Dem § 8 wird folgender Satz angefügt: 
"Eine Beförderung von Wehrpflichtigen im Prä­
senzstand ist auch für die Reserve, eine Beförde­
rung in der Reserve auch für den Präsenzstand 
wirksam." 

4. Im § 10 Abs. 1 Z 4 wird am Ende der lit. a vor 
dem Strichpunkt folgende Wortgruppe eingefügt: 
"und für ehemalige Berufsoffiziere (§ 7 Abs. 2 letz-

ter Satz) der zuletzt geführte Amtstitel beziehungs­
weise die zuletzt geführte Verwendungsbezeich­
nung" 

5. Dem § 10 Abs.2 wird folgender Satz ange­
fügt: 
"Die anderen Soldaten führen die Dienstgradbe­
zeichnung ,Wehrmann'~" 

6. Der § 15 Abs. 1 lautet: 

,,(1) In das Bundesheer dürfen nur österreichi­
sehe Staatsbürger männlichen Geschlechtes einbe­
rufen werden, 'die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und die notwendige körperliche und geistige 
Eignung für eine im Bundesheer in Betracht kom­
mende Verwendung besitzen." 

7. Der § 17 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Wehrpflieht umfaßt die Stellungspflicht, 
die Pflicht zur Leistung des Präsenzdienstes, die 
Pflicht zur Annahme, Verwahrung und Rückgabe 
von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen, 
die Meldepflichten nach Abs. 3, 4 und 7 und die 
Pflichten des Beurlaubtenstandes in der Reserve." 

8. Dem § 17 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Wehrpflichtige, deren Tauglichkeit festge­
stellt worden ist, haben bis zu ihrer Entlassung aus 
dem vollständig geleisteten Grundwehrdienst, läng­
stens jedoch bis zum Erlöschen ihrer Pflicht zu des­
sen Leistung, die Erteilung und die Entziehung der 
Lenkerberechtigung nach dem Kraftfahrgesetz 
1967, BGBI. Nr. 267, sowie jede Änderung des 
Berechtigungsumfanges derselben dem zuständigen 
Militärkommando binnen drei Wochen zu mel­
dl~n." 

9. Der § 22 Abs. 2 lautet.: 

,,(2) Die Mitglieder der Stellungskommission 
sind vorn zuständigen Militärkommandanten zu 
bestellen, und zwar als Vorsitzender ein Stabsoffi­
zier, als weitere Mitglieder ein Stabsoffizier oder 
ein Hauptmann, ein rechtskundiger Bediensteter, 
ein Arzt sowie ein Bediensteter mit dem abge­
schlossenen Hochschulstudium der Psychologie. 
Die Mitglieder der Stellungskommission sind nach 
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Möglichkeit aus dem Kreise der beim Militärkom­
mando in Verwendung stehenden Beamten lind 
Vertragsbediensteten zu bestellen. Alle Mitglieder 
der Stellungskommission müssen über eine entspre­
chende dienstliche Erfahrung im Wirkungsbereich 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

. verfügen. Für jedes Mitglied der SteIlungskommis­
sion ist ein Ersatzmitglied zu bestellen, das im Falle 
der Verhinderung des Mitgliedes an dessen Stelle 
in die Kommission einzutreten hat. Das Ersatzmit­
glied hat die für seine Funktion als Mitglied der 
Stellungskommission vorgesehenen Voraussetzun­
gen zu erfüllen." 

10. Der § 24 Abs. 10 entfällt. 

11. Im § 26 Abs. 1 werden die Worte ,,§ 10 
Abs. 2 des Heeresgebührengesetzes, BGBl. 
Nr. 15211956," durch die Worte ,,§ 13 Abs. 2 des 
Heeresgebührengesetzes 1985, BGBI. Nr.87," 
ersetzt. 

12. Im § 26 Abs. 2 lautet der zweite Satz: 
"Der § 7 Abs. 5 HGG ist sinngemäß anzuwenden." 

13. Dem § 28 Abs. 1 wird folgender Satz ange­
fügt: 
"Wehrpflichtige, bei denen sich die Dauer des 
Grundwehrdienstes vom Einberufungstag an über 
die Vollendung des 35. Lebensjahres hinaus 
erstreckt, sind verpflichtet, diesen Grundwehrdienst 
noch zur Gänze zu leisten." 

14. Der § 28 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Truppenübungen sind Waffenübungen, die 
von den Wehrpflichtigen zur Erhaltung des Ausbil­
dungsstandes und zur Unterweisung in einzelnen 
Ausbildungsarten zu leisten sind. Die Dauer der 
Truppenübungen ist nach den jeweiligen militäri­
schen Erfordernissen festzulegen und soll in der 
Regel im Kalenderjahr 15 Tage nicht überschrei­
ten. Die Gesamtdauer aller Truppenübungen, zu 
denen ein Wehrpflichtiger einberufen wird, darf 60 
Tage nicht überschreiten." 

15. Der § 28 Abs. 3 lit. blautet: 
"b) während des Grundwehrdienstes spätestens 

sechs Wochen vor Ablauf des sechsten 
Monates dieser Präsenzdienstleistung beim 
zuständigen Einheitskommandanten" 

16. Dem § 28 Abs.3 wird folgender Satz ange­
fügt: 
"Wehrpflichtige, bei denen si~h die Dauer dieses 
Grundwehrdienstes vom Einberufungstag an über 
die Vollendung des 35., Lebensjahres hinaus' 
erstreckt, sind verpflichtet, diesen Grundwehrdienst 
noch zur Gänze zu leisten." 

17. Dem § 30 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Die freiwillige Meldung kann vom Wehr­
pflichtigen schriftlich ohne Angabe von Gründen 
zurückgezogen werden. Diese Zurückziehung ist 
beim zuständigen Militärkommando einzubringen 

und wird wirksam, wenn sie spätestens bis zum Ein­
berufungstag eingelangt ist. Mit ihrem rechtzeiti­
gen Einlangen tritt ein bereits zugestellter Einberu­
fungsbefehl außer Kraft." 

18. Der § 32 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Nach Annahme der freiwilligen Meldung ist 
dem Wehrpflichtigen, der den Grundwehrdienst 
bereits geleistet hat und nicht einen Wehrdienst als 
Zeitsoldat leistet, der Einberufungsbefehl zum 
Wehrdienst alsZeitsoldat - sofern. militärische 
Erfordernisse nicht entgegenstehen - spätestens 
zwei Wochen vor Beginn des Wehrdienstes als 
Zeitsoldat zuzustellen." 

19. Der erste Satz des § 32 Abs. 8 lautet: 
"Die Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat kann 
vom Wehrpflichtigen bis zur Zustellung des Einbe­
rufungsbefehles schriftlich ohne Angabe von Grün­
den zurückgezogen werden." 

20. Der § 34 samt Überschrift lautet: 

"L auf b ahn vor aus set z u n gen 

§ 34. (1) Wehrpflichtige können auf Grund einer 
Dienstleistung als Angehörige des Bundesheeres 
(§ 1 Abs. 3) in der ausbiIdungsmäßig erforderlichen 
Dauer sowie nach erfolgreicher Ablegung der aus­
bildungsmäßig erforderlichen Prüfungen zu Offi­
zieren, Unteroffizieren oder Chargen der Reserve 
(§ 7 Abs. 2 und § 8) ernannt werden. 

(2) Die Leistung eines Wehrdienstes als Zeit­
soldat in der Dauer: von sechs Monaten oder frei­
williger Waffenübungen in der ausbildungsmäßig 
erforderlichen Dauer ist, Voraussetzung für die 
Ausbildung zum Offizier." 

21. Der vierte Satz des § 36 Abs. 1 lautet: 
"Der Einberufungsbefehl zu Truppenübungen 
(§ 28 Abs. 2), zu Kaderübungen (§ 29 Abs. 1) sowie 
zu freiwilligen Waffenübungen (§ 30 Abs. 1) ist, 
sofern militärische Erfordernisse - wie insbeson­
dere das Üben einer Mobilmachung und der Her­
stellung der Einsatzbereitschaft von Verbänden im 
Wege von Waffenübungen - nicht entgegenste­
hen, spätestens acht Wochen vor dem Einberu~ 
fungstag zuzustellen." 

22. Die bei den letzten Sätze des § 37 Abs. 4 wer­
den durch folgenden Satz ersetzt: 
"Bescheide nach Abs. 2 lit. a oder Abs. 3 lit. a sind, 
sofern es sich um die Befreiung von Wehrpflichti­
gen wegen ihrer beruflichen Tätigkeit im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses handelt, dem Dienstgeber 
zur Kenntnis zu bringen." 

23. Der § 37 Abs. 6 lit. c lautet: 
"c) Ärzte im Sinne des § 2 Abs. 3 des Ärztegeset­

zes 1984, BGBI. Nr. 373, (Turnusärzte) . 
sind," 
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24. Dem § 37 wird folgender Abs.7 angefügt: 

,,(7) Mit der Zustellung eines Bescheides, durch 
den einem Wehrpflichtigen nach Zustellung des 
Einberufungsbefehls oder nach Kundmachung der 
allgemeinen Bekanntmachung der Einberufung 
eine Befreiung (Abs. 2 oder 3) oder ein Aufschub 
(Abs. 6) gewährt wurde, wird diese Einberufung für 
ihn unwirksam." 

25. Im § 38 Abs. 2 lit. c wird an Stelle des Punk­
tes ein Beistrich gesetzt; dem § 38 Abs. 2 wird fol­
gende lit. dangefügt: 

"d) die Zeit, während der ein Wehrpflichtiger aus 
sonstigen Gründen verhindert war, eine 
Truppenübung oder eine Kaderübung anzu­
treten." 

26. Der § 40 Abs. 9 lautet: 

,,(9) Die vorzeitige Entlassung steht einer neuer­
lichen Einberufung zum Präsenzdienst nach Weg­
fall des Entlassungsgrundes nicht entgegen. Die 
neuerliche Einberufung ist nur für die restliche 
Dauer des Präsenzdienstes, aus dem der Wehr­
pflichtige vorzeitig entlassen wurde, zulässig. 
Wehrpflichtige, die vorzeitig aus dem Grundwehr­
dienst in der Dauer von acht Monaten (§ 28 Abs. 3) 
entlassen wurden, dürfen, sofern sie vor dem 
Ablauf des sechsten Monates dieses Präsenzdien­
stes entlassen wurden, zur Leistung des Grund­
wehrdienstes in seiner restlichen Dauer, sofern sie 
aber nach diesem Zeitpunkt entlassen wurden, zu 
Truppenübungen in der restlichen Dauer dieses 
Grundwehrdienstes einberufen werden. Wehr­
pflichtige, die aus freiwilligen W;iffenübungen oder 
aus dem Wehrdienst als Zeitsoldat vorzeitig entlas­
sen wurden, dürfen nach Wegfall des Entlassungs­
grundes nur mit ihrer Zustimmung für die restliche 
Dauer des jeweiligen Präsenzdienstes einberufen 
werden." 

27. Im § 43 Abs. 1 werden die Worte ,,§ 2 des 
Heeresgebührengesetzes, BGBI. Nr. 152/1956," 
durch ,,§ 10" ersetzt. ' 

28. Der § 43 Abs. 3 entfällt. 

29. Der § 44 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Mit dem Tage des Dienstantrittes sind die 
Wehrpflichtigen unter Bedachtnahme auf § 36 
Abs.2 zum Dienst in allen Teilen'des Bundesheeres 
verpflichtet; sie dürfen nur im Rahmen ihrer 
Dienstfähigkeit verwendet werden." . 

30. Im ersten Satz des § 49 Abs. 2 wird die Zahl 
,,24" durch ,,30" ersetzt. 

31. Der § 51 lautet: 

,,§ 51. Soweit der Bund zur Gesetzgebung 
zuständig ist, hat er Regelungen über die Auswir­
kungen einer Präsenzdienstleistung auf die 
Dienst(Beschäftigungs)verhältnisse von Dienstneh­
mern und regelmäßig beschäftigten Heimarbeitern, 
wie insbesondere über die Sicherung des Arbeits-

platzes, die Anrechnung der Präsenzdienstzeiten 
auf Ansprüche aus dem Dienst(Beschäftigungs)ver­
hältnis, die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus 
dem Dienst(Beschäftigungs )verhältnis und die Ver­
einbarungen über die Gewährung einer Werks­
oder Dienstwohnung, durch ein besonderes Bun­
desgesetz zu treffen." 

32. Der § 56 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Ein Wehrpflichtiger, der es unterläßt, die 
Anmeldung nach § 17 Abs.3 oder die Meldung 
nach § 17 Abs. 4 oder 7 vorzunehmen, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür mit Geld­
strafe bis zu 3 000 S zu bestrafen." 

33. Der § 65 samt Überschrift entfällt. 

34. Im § 69 Abs. 1 entfällt die Absatzbezeich­
nung ,,(1)"; nach der Z 13 wird folgende Z 13 a 
eingefügt: 

,,13 a. des § 51 der Bundesminister für soziale 
Verwaltung," 

35. Der § 69 Abs. 2 entfällt. 

Artikel 11 

Das Heeresgebührengesetz 1985, BGBI. Nr.87, 
in der Fass'ung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 266/ 
1985, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 2 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Ansprüche bestehen nur für Zeiten, die 
in die Dienstzeit des Wehrpflichtigen einzurechnen 
sind. Sofern der Wehrpflichtige nachweist, daß er 
aus von ihm nicht verschuldeten Gründen verhin­
dert war, eine Truppenübung oder eine Kader­
übung anzutreten, hat er Anspruch auf Leistungen 
nach dem IV. und VI. Abschnitt auch für die Zeit 
dieser Verhinderung." 

2. Im § 3 Abs.2 Z 2 wird der Betrag ,,70 S" 
durch ,,75 S" ersetzt. 

3. Im § 3 Abs.3 Z 3 wird der Betrag ,,100 S" 
durch ,,110 S" ersetzt. 

4. Der § 5 Abs. 1 Z 3 lit. blautet: 
"b) bei einem Verpflichtungszeitraum von mm­

destens einem Jahr 
für Wehrmänner, Gefreite und Korporale in 
der Höhe von ................. 6531 S, 
für Zugsführer in der Höhe von .. 6 612 S, 
für Unteroffiziere in der Höhe 
von ......................... 7092 S, 
für Offiziere in der Höhe von .... 7932 S;" 

5. Der § 7 Abs. 1 lautet: 

,,( 1 ) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten, 
Wehrpflichtige der Reserve sowie die im § 42 
Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978 angeführten Perso­
nen haben nach Maßgabe der folgenden Absätze 
Anspruch auf Fahrtkostenvergütung. " 

2 
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6. Der § 11 Abs. 2 Z 2 lautet: 
,,2. der Offiziers- und Unteroffiziers ausbildung 

an Akademien und Schulen des Bundesheeres 
und während sonstiger Kurse im Rahmen die­
ser Ausbildung, ausgenommen an dienstfreien 
Tagen,". ' 

7. Der § 11 Abs.2 Z 5 lautet: 
,,5. der Zeit, in der sie aus anderen als in den Z 1 

bis 4 genannten Anlässen befehlsgemäß den 
Garnisonsort verlassen haben, ausgenommen 
an dienstfreien Tagen," 

Die bisherige Z 5 des § 11 Abs. 2 erhält die 
. Bezeichnung ,,6.'''. 

8. Der § 13 Abs. 3 entfällt. 

9. IIl). § 26 Abs. 3 Z 1 entfallen die Worte "und 
der Wohnungsbeihilfe". 

10. Der § 39 Abs. 1 Z 3 lautet: 
,,3. in einem Dienstverhältnis, auf das das Landes­

lehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 3021 
1984, das Landesvertragslehrergesetz 1966, 
BGBl. Nr. 172, das Land- und forstwirtschaft­
liehe Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. 
Nr. 296/1985, oder das Land- und forstwirt­
schaftliche Landesvertragslehrergesetz, BGBl. 
Nr. 244/1969, Anwendung findet," 

11. Der § 39 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Bund hat den im Abs. 1 Z 2 genannten 
Stiftungen, Fonds und Anstalten sowie den Bundes­
betriebenund den Ländern die ihnen aus der Fort­
zahlung der Dienstbezüge an ihre Bediensteten 
während der Dauer des Präsenzdienstes entstande­
nen Kosten zu ersetzen." 

Artikel III 

(1) An die Stelle von Dienstgraden, die Wehr­
pflichtige auf Grund des § 2 des Heeresgebühren­
gesetzes, BGBl. Nr.15211956, in der bis zum 
31. Dezember 1983 geltenden Fassung führen, tre­
ten - soweit sie mit den Dienstgradbezeichnungen 

n~ch § 10 des Wehrgesetzes 1978, BGBl. Nr.150, 
nicht übereinstimmen - diese Dienstgradbezeich­
nungen; dies gilt nicht für § 10 Abs. 1 Z 4 lit. a in 
der Fassung des Artikel I Z 4. Auf Antrag ist der 
Dienstgrad, den ein betroffener Wehrpflichtiger zu 
führen hat, mit Bescheid festzustellen. 

(2) Für Wehrpflichtige, deren Eignung zum 
Wehrdienst vor dem 1. Juli 1986 durch Beschluß 
der Stellungskommission festgestellt wurde, gilt der 
§ 15 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 in der vor dem 
genannten Zeitpunkt geltenden Fassung. 

(3) Der nach § 34 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 
in der Fassung des Artikel I Z 20 als Voraussetzung 
für die Ausbildung zum Offizier erforderlichen Lei­
stung eines Wehrdienstes als Zeitsoldat in der 
D.auer von sechs Monaten ist die Leistung eines 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes nach 
dem Wehrgesetz 1978 in der Fassung der Kundma­
chung BGBl. Nr.150 in der Dauer von sechs 
Monaten gleichzuhalten. 

(4) Für das Kalenderjahr 1985 beträgt die 
Dienstfreistellung für Zeitsoldaten gemäß § 49 
Abs.2 des Wehrgesetzes 1978 26 Werktage. 

Artikel IV 

(1) Es treten in Kraft 
1. der Artikel I Z 30 und der Artikel II Z 4 mit 

1. Jänne"r 1986, 
2. der Artikel I mit Ausnahme der Z 30 und der" 

Artikel 11 mit Ausnahme der Z 4 sowie der 
Artikel III mit 1. Juli 1986. 

(2) Die Vollziehung des Artikel I bestimmt sich 
nach § 69 des Wehrgesetzes 1978 in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes, die Vollziehung des Arti­
kel 11 nach § 48 des Heeresgebührengesetzes 1985. 
Mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Landesverteidigung betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Personal- und Organisationsprobleme infolge sinkender Jahrgangszahlen der Personen im wehr­
pflichtigen Alter; eingeschränkte Ausbildungsmöglichkeiten infolge zeitlicher Begrenzung der Heranzie­
hungsmöglichkeit zu Truppenübungen; verschiedene, in der Praxis aufgetretene Administrationsprobleme 
auf defl? Gebiet des Ergänzungswesens; Besoldungsanpassungen im Bereich der Zeitsoldaten und der Offi­
ziere; Verbesserungsbedürfnisse hinsichtlich der Ansprüche der Zeitsoldaten; verschiedene Anpassungser­
fordernisse auf Grund von Änderungen der Rechtslage. 

Zielsetzung: 
.. 

Sachgerechte Beseitigung der genannten Probleme. 

Inhalt: 

KlarsteIlung, daß die Entschädigung für die Tätigkeit in der Beschwerdekommission allen drei V or­
sitzenden gebührt; 

KlarsteIlung, daß Ernennungen bzw. Beförderungen sowohl für den Präsenzstand als auch für die 
Reserve wirksam sind; 

Neufassung der Tauglichkeitsabgrenzung; 

Ergänzung der Meldepflicht für Wehrpflichtige hinsichtlich der Lenkerberechtigung; 

Neugestaltung der Kriterien für die Mitglieder der Stellungskommission; 

Erweiterung der Truppenübungspflicht bis zum Ende der Wehrpflicht; 

Gesetzliche Verankerung des sechsmonatigen Wehrdienstes als Zeitsoldat ("EF-Jahr") als Vorausset­
zung für die Offiziersausbildung; 

Demonstrativer Hinweis auf die Möglichkeit von "Mobilmachungsübungen" im Rahmen von Waf~ 
fenübungen; . 

Nichteinrechnung von Zeiten, in denen Wehrpflichtige am Antritt einer Truppen-oder Kaderübung 
verhindert sind, in die Dienstzeit; 

Anhebung des Anspruches auf DienstfreisteIlung für Zeitsoldaten entsprechend der Urlaubsverlänge­
rung im Bereich der öffentlich Bediensteten; 

Verschiedene Fristenänderungen, Ergänzungen und Anpassungen im Bereich des Ergänzungswesens 
entsprechend den praktischen Erfahrungen und Erfordernissen; 

Erweiterung der Kostenersatzregelung für die Fortzahlung von Dienstbezügen an Landeslehrer; 

Anhebung der Monatsprämien für. Zeitsoldaten und des Taggeldes für Offiziere; Verbesserung der 
Ansprüche der Zeitsoldaten im Bereich der Fahrtkostenvergütung und der Verpflegung. 

Kosten: 

Voraussichtliche Mehrkosten für 1986 etwa 50 Millionen Schilling, ab 1987 pro Jahr etwa 58,9 Mil-
lionen Schilling. . 
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Erläuterungen 

1. Allgemeiner Teil 

Mit der vorgesehenen Novelle solle~ auf Grund 
praktischer Erfahrungen verschiedene Anderungen, 
Ergänzungen und Anpassungen im Wehrgesetz 
1978, BGBl. Nr. 150, und im Heeresgebührenge­
setz 1985, BGBl. Nr. 87, vorgenommen werden. 

Das Schwergewicht der Novellierung des Wehr­
gesetzes 1978 liegt im Bereich des Ergänzungs.we­
sens. In diesem Bereich bedarf es vor allem emer 
Bedachtnahmeauf den Umstand, daß in den näch­
sten Jahren infolge sinkender Jahrgangszahlen der 
das wehrpflichtige Alter erreichenden Pers~}fle~ 
eine entsprechend geringere Zahl von Wehrpfllc?u­
gen dem Bundesheer Zur Verfügung stehen wird. 
Ferner soll vor allem im Hinblick auf die verstärkte 
Hinwendung zu einem milizartigen Gefüge des 
Bundesheeres die Möglichkeit, Wehrpflichtige zu 
Truppenübungen heranziehen zu können, bis zum 
Erlöschen der Wehrpflicht vorgesehen werden. 

Weitere Gesetzesänderungen, die sich im 
wesentlichen aus Erfahrungen im administrativen 
Bereich ergeben, dienen insbesondere einer Verein­
fachung der Vollziehung sowie einer Klarstellung. 

Das Schwergewicht der Novellierung des Hee­
resgebührengesetzes 1985 bildet eine :ijesoldungs­
verbesserung für Zeitsoldaten und für Offiziere, 
mit der einer im Zusammenhang mit der letzten 
Anhebung der Barbezüge am 13. Juni 1985 einhel­
lig gefaßten Entschließung 'de~. Nationalrates Rech­
nung getragen wird. Weitere Anderungen betreffen 
Anpassungen an die durch Neuregelungen in ande­
ren Bundesgesetzen veränderte Rechtslage bzw. an 
die in diesem Entwurf vorgesehene Novellierung 
des. Wehrgesetzes 1978. Ferner soll im Rahmen diec 
ses Gesetzentwurfes der Entschließung des Natio­
nalrates vom 19. März 1986 hinsichtlich einer Ver­
besserung des Anspruchs auf unentgeltliche Ver­
pflegung für Zeitsoldaten, und mit" einem ersten 
Schritt hinsichtlich der angestrebten Anspruchsver­
besserung im Bereich der Fahrtkostenvergütung für 
Zeitsoldaten entsprochen werden. 

In der dem Begutachtungsverfahren unterzoge­
nen Fassung dieses Gesetzentwurfes war auch noch 
beabsichtigt, im Interesse einer möglichst umfassen­
den gesundheitlichen Vorsorge für den militäri-

schen Bereich die notwendigen Voraussetzungen 
zu schaffen, damit bei der Feststellung der Eignung 
zum Wehrdienst bzw. der Dienstfähigkeit auch auf 
gesundheitliche Beeinträchtigungen Bedacht 
genommen werde~ kann, die im .Rah~en dieser 
Untersuchungen mcht erkennbar smd, 1m ZU$am­
menhang mit dem Wehrdienst aber gefährliche 
Auswirkungen haben können. 

Um der vom Datenschutzrat in Aussicht genom­
menen speziellen Erörterung dieser Angelegenh~it 
nicht vorzugreifen, die Einbringung der Regie­
rungsvorlage des Wehrrechtsänderungsgesetzes 
1986 "in den Nationalrat aber auch nicht zu verZö­
gern, wurde von einer Einbeziehung der erwähnt~n 
Regelung in diesen Gesetzentwurf vorläufig 
Abstand genommen. Es ist beabsichti&~, die ~orge­
sehene gesetzliche Grundlage für die Ubermlttlung 
bestimmter gesundheits bezogener Daten an das 
Bundesministerium für Landesverteidigung auf der 
Grundlage ihrer Erörterung im Datenschutzrat in 
die Beratungen des Landesverteidigungsausschusses 
des Nationalrates über diese Regierungsvorlage 
einzubeziehen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung die­
ses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 
Z 15 B-VG ("militärische Angelegenheiten") und 
aus Art.l0 Absc 1 Z 11 B-VG ("Arbeitsrecht; 
Sozial- und Vertragsversicherungswesen"). . 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 (§ 6 Abs. 6): 

Entsprechend der vom Gesetzgeber mit der 
Novelle BGBI. Nr.457/1984 zum Wehrgesetz 
1978 verfolgten Absicht soll durch die Verwendung 
der Mehrzahl im Abs. 6 des § 6 klargestellt werden, 
daß der Aufwandersatz und die Entschädigung für 
die Tätigkeit in der Beschwerdekommission jedem 
Vorsitzenden gleichermaßen gebühren. 

Zu Art. I Z 2, 3 und 4 (§ 7 Abs.2, § 8 und § 10 
Abs.1 Z 4lit. a): 

Durch die in den §§ 7 und 8 vorgesehenen 
Ergänzungen soll im Zusammenhang mit der Rege­
lung über die militärischen Dienst~rade (§ 10) 
zweifelsfrei klargestellt werden, daß die Ernennun-
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gen bzw. Beförderungen Wehrpflichtiger unabhän­
gig davon, ob sie im Präsenzstand oder in der 
Reserve erfolgen, für beide RechtsteIlungen der 
Wehrpflichtigen wirksam sind. Im § 7 Abs.2 soll 
überdies im Sinne einer zweckmäßigen und einfa­
chen Regelung normiert werden, daß es in den Fäl­
len der ÜbersteIlung eines Berufsoffiziers in eine 
andere Besoldungsgruppe oder des Austrittes eines 
Berufsoffiziers aus dem Dienstverhältnis künftig 
nicht eines Ernennungsaktes bedarf, um die Stel­
lung eines Reserveoffiziers zu erlangen. In diesen 
Fällen entspricht es sowohl den militärischen Inter­
essen als auch den Grundsätzen der Verwaltungs­
ökonomie, diese Änderung der RechtsteIlung 
unmittelbar kraft Gesetzes eintreten zu lassen. 
Während der § 7 Abs. 1 eine deklarative Wieder­
gabe der im Art. 65 Abs. 2 B-VG dem Bundespräsi­
denten eingeräumten Befugnis zur Ernennung von 
Berufsoffizieren enthält, stÜtzt sich der § 7 Abs. 2 
hinsichtlich der Befugnis des Bundespräsidenten 
zur Ernennung der Reserveoffiziere auf Art. 65 
Abs.3 B-VG. 

Durch eine entsprechende Ergänzung des § 10 
Abs. 1 Z 4 lit. a sollen den vorerwähnten ehemali­
gen Berufsoffizieren, die unmittelbar zu Reserveof­
fizieren wurden, jene Amtstitel bzw. jene Verwen­
dungsbezeichnungen als militärische Dienstgrade 
auf wehrrechtlicher Grundlage - gegebenenfalls 
auch über den im übrigen geltenden Rahmen hin­
aus - zukommen, die sie als Berufsoffiziere 
zuletzt geführt haben; für Beförderungen bleibt 
jedoch auch für diese Personengruppe der im übri­
gen geltende Rahmen des § 10 Abs. 1 Z 4 lit. a 
maßgeblich. 

Zu Art. I Z 5 (§ 10 Abs. 2): 

Da der Dienstgrad "Wehrmann" ohne Ernen­
nungs- oder Beförderungsakt kraft Gesetzes 
erlangt wird, ist eine entsprechende Klarstellung im 
§ 10 Abs. 2 vorgesehen. 

Zu Art. I Z 6 und 29 (§ 15 Abs. 1 und§ 44 Abs. 2): 

Auf Grund praktischer Erfahrungen hat sich 
gezeigt, daß die bisher geltenden Tauglichkeitskri­
terien, die auf eine Belastungsfähigkeit für jegliche 
militärisch in Betracht kommende Verwendung 
einschließlich militärischer Extremsituationen und 
fachlicher Spezialverwendungen abgestellt sind, 
nicht mehr dem differenzierten Verwendungsspek­
trum in einem modernen Heer mit hohem Techni­
sierungsgrad entsprechen. So scheint es etwa nicht 
notwendig, auf Grund einer geringfügigen Beein­
trächtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit, 
die sich nur bei extremer körperlicher Belastung 
(zB bei Gewaltmärschen) auswirken würde, Wehr­
pflichtige vom Wehrdienst auszuschließen, zumal 
das erwähnte Verwendungs spektrum eines moder­
nen Heeres zahlreiche militärisch wichtige Verwen­
dungsmöglichkeiten umfaßt, bei denen solche 
geringfügige Einschränkungen der Leistungsfähig-

keit keinerlei Rolle spielen. In solchen Fällen könn­
ten die Wehrpflichtigen ihrer Leistungsfähigkeit 
gemäß ohne Gefahr einer gesundheitlichen Beein­
trächtigung im . Bundesheer verwendet werden. 
Eine Bedachtnahme auf diese Umstände durch eine 
entsprechende Neufassung der Tauglichkeitsrege­
lung im § 15 Abs. 1 ist daher auch im Interesse der 
Wehrgerechtigkeit gelegen. Vor allem kann aber 
auf diese Weise das Problem der auf Grund des 
sogenannten "Pillenknicks" in den nächsten Jahren 
zu erwartenden verringerten Stärke jener Geburts::­
jahrgänge, die das wehrpflichtige Alter erreichen 
und für die Leistung des Grundwehrdienstes in 
Betracht kommen, in sachgerechter Weise ohne 
quantitativ zusätzliche Belastung der Wehrpflichti­
gen, wie sie etwa aus diesem Grunde in der Bundes­
republik Deutschland vorgesehen wurde, gelöst 
werden. 

Die Erfassung aller im erwähnten Sinne für einen 
Wehrdienst tauglichen Wehrpflichtigen soll durch 
die vorgesehene Neufassung des § 15 Abs. 1 ermög­
licht werden. In Hinkunft genügt die Eignung für 
eine im Bundesheer in Betracht kommende Ver­
wendung, um in das Bundesheer aufgenomme·n 
werden zu können. . 

Durch die vorgesehene Ergänzung des § 44 
Abs. 2 soll gesetzlich sichergestellt werden, daß 
Wehrpflichtige, deren Belastungsfähigkeit nicht 
jegliche Verwendung im Bundesheer zuläßt, nur in 
einem entsprechend eingeschränkten Rahmen ver­
wendet werden dürfen. Dies ist im einzelnen durch 
eine Überprüfung ihrer Dienstfähigkeit, die nach 
§ 10 Abs. 2 der Allgemeinen Dienstvorschriften für 
das Bundesheer, BGBI. Nr. 43/1979, jedenfalls am 
Beginn jeden Präsenzdienstes stattzufinden hat, 
gewährleistet. 

Sollte sich bei einer solchen Überprüfung der 
Dienstfähigkeit ein Anhaltspunkt für eine Untaug­
lichkeit des Wehrpflichtigen ergeben, so ist er 
gemäß § 24 Abs.8 des Wehrgesetzes 1978 von 
Amts wegen neuerlich einer Stellung zuzuführen. 

Für Wehrpflichtige, deren Eignung zum Wehr­
dienst vor dem 1. Juli 1986 durch Beschluß der 
Stellungskommission festgestellt wurde, soll durch 
die als Art. III Abs. 2 vorgesehene Übergangsbe­
stimmung die· bisherige Rechtslage unverändert 
bleiben. 

Zu Art. I Z 7, 8 und 32 (§ 17 Abs. 1 und 7, § 56 
Abs. 1): 

Die im § 17 normierten Meldepflichten sollen 
durch eine begrenzte Pflicht zur Meldung der 
Erteilung oder Entziehung der Lenkerberechtigung 
nach dem Kraftfahrgesetz 1967 sowie jeder Ände­
rung des Berechtigungsumfanges derselben ergänzt 
werden. Diese Regelung erweist sich als notwendig, 
um die für eine sachgerechte Verwendung der 
Wehrpflichtigen als Heereskraftfahrer unerläßli­
chen . Grundlagen rechtzeitig zu erlangen. Es 

3 

937 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 25

www.parlament.gv.at



8 937 der Beilagen 

erscheint daher im Hinblick auf die erwähnte Ziel­
. setzung ausreichend, die gegenständliche Melde­

pflicht nur auf den Zeitraum zwischen Stellung und 
Beendigung des Grundwehrdienstes zu beschrän-

. ken. Da vorgesehen ist, den Wehrpflichtigen anläß­
lieh ihrer Stellung für allfällige Meldungen dieser 
Art Antwortpostkarten mit entsprechendem Text 
(portofrei) zur Verfügung zu stellen, wird die in 
der Regel nur für die Dauer von ·höchstens zirka 
zwei Jahren bestehende Meldepflicht keine nen­
nenswerte Belastung der Wehrpflichtigen bewir­
ken. Für Wehrpflichtige, die wegen Überschreitens 
der Altersgrenze (§ 28 Abs. 1) nicht mehr zur Lei­
stung des GrundwehrdiensteS verpflichtet sind oder 
die untauglich werden, entfäll,t diese Meldepflicht 
überhaupt. Im Hinblick auf die vorgesehene Ergän­
zung der Meldepflichten im § 17 durch den neu 
angefügten Abs. 7 bedarf es einer entsprechenden 
Ergänzung des § 17 Abs. 1 sowie der Strafbestim­
mung des § 56 Abs. 1. 

Zu Art. I Z 9 (§ 22 Abs. 2): 

Nach § 22 Abs. 2 hat der als Mitglied der Stel­
lungskommission vorgesehene Psychologe eine 
"mindestens einjährige Verwendung im heerespsy­
chologischen Dienst" aufzuweisen, die Mitglieder 
der Stellungskoinmission sind "aus dem Kreise der 
beim Militärkommando in Verwendung stehenden 
Beamten und Vertragsbediensteten" zu bestellen. 
Die Erfahrungen der Praxis haben aber gezeigt, 
daß diese Bestimmungen zu Personalproblenien 
geführt haben, die verschiedentlich mit beträchtli­
chen administrativen Schwierigkeiten verbunden 
waren. Um solche Schwierigkeiten künftig zu ver­
meiden, sollen die Mitglieder der Stellungskommis­
sion zwar auch weiterhin in erster Linie aus dem 
Kreise der beim Militärkommando in Verwendung 
stehenden Bediensteten bestellt werden, doch soll 
im Bedarfsfall· auch eine Bestellung anderer Perso­
rien zulässig sein. Angesichts des allgemein für alle 
Mitglieder der Stellungs kommission normierten 
Erfordernisses, "über eine entsprechende dienstli­
che Erfahrung im Wirkungsbereich des Bundesmi­
nisteriums für Landesverteidigung" zu verfügen, 
kann auf Grund praktischer Erfahrungen auf das 

. vorerwähnte besondere Formalkriterium für den 
Psychologen verzichtet werden. Das zitierte allge­
meine Erfordernis stellt nämlich auch bei dem der 
Stellungskommission angehörenden Psychologen 

,hinreichend 'sicher, daß dieser über die bloßen 
Fachkenntnisse hinaus die notwendige dienstliche 
Erfahrung im Wirkungsbereich des Bundesministe­
riums für Landesverteidigung aufweist, um seine 
Tätigkeit in der Stellungskommission ausüben zu 
können. Diese dienstliche Erfahrung kann etwa 
außerhalb des heerespsychologischen Dienstes 
durchaus auch durch eine mehrjährige Dienstzeit 
als Berufsoffizier oder als Beamter der Het;resver­
waltung in einer entsprechenden Verwendung 
gewonnen werden. 

Zu Art. I Z 10 (§ 24 Abs. 10) und Art.1II Abs.2: 

In der geltenden Fassung des § 24 steht der 
Wortlaut des Abs. 10 in einem Spannungsverhältnis 
zu der im Abs. 8 vorgesehenen Möglichkeit, Ände­
rungen der Tauglichkeit bzw. Untauglichkeit in 
jeder Richtung durch eine neue Stellung zu über­
prüfen, wenn sich Anhaltspunkte für eine Ände­
rung der Eignung ergeben. Um die daraus resultie­
rende Problematik zu beseitigen, soll die Geltung 
des Abs. 8 seiner Zielsetzung entsprechend als 
unzweifelhaft klargestellt werden. Dies kann am 
zweckmäßigsten durch den Entfall des Abs. 10 
geschehen. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf Art. ur 
Abs. 2 dieses Entwurfes hingewiesen. 

Zu Art. I Z 11 und U (§ 26 Abs. 1 und 2): 

Im Hinblick auf die Wiederverlautbarung des 
Heeresgebührengesetzes durch die Kundmachung 
BGBI. Nr.87/1985 ist die entsprechende Zitie­
rungsanpassung erforderlich. 

Zu Art. I Z 13, 16 und 26 (§ 28 Abs. 1 und 3, § 40 
Abs.9): 

Gemäß dem geltenden § 28 Abs. 1 endet die Ver­
pflichtung zum Grundwehrdienst mit der Vollen­
dung des 35. Lebensjahres. Wurde allerdings ein 
Wehrpflichtiger aus dem Grundwehrdienst vorzei­
tig entlassen, so besteht nach dem geltenden § 40 
Abs. 9 lit. a die Verpflichtung zur Leistung des rest­
lichen Präsenzdienstes bis zum Ablauf des Kalen­
derjahres, in dem er das 35. Lebensjahr vollendet. 
Diese Regelung erwies sich in der Praxis insofern 
als unbefriedigend, als hiedurch die Leistung des 
Grundwehrdienstes in seiner gesamten Dauer nicht 
in allen Fällen gewährleistet ist. Endet nämlich die 
Verpflichtung zur Leistung des Grundwehrdienstes 
vor der Absolvierung dieses Präsenzdienstes in sei­
ner gesamten Dauer, so muß der Wehrpflichtige 
ungeachtet der unvollständigen Leistung des 
Grundwehrdienstes aus dem Präsenzdienst entlas­
sen werden. In jenen Fällen, in denen die zur Lei­
stung des Grundwehrdienstes noch verfügbare Zeit 
zu kurz ist, um eine sinnvolle Ausbildung durchfüh­
ren zu können, muß überhaupt von einer Einberu­
fung zum Grundwehrdienst' aus militärischen 
Rücksichten Abstand genommen werden. 

An die Stelle dieser uribefriedigep.den Rechtslage 
soll in Hinkunft eine Regelung treten, nach der die 
Altersgrenze des vollendeten 35. Lebensjahres für 
das Ende der Pflicht zur Leistung des Grundwehr­
dienstes allgemein unverändert bleibt, ein vor der 
Vollendung des 35. Lebensjahres begonnener 
Grundwehrdienst aber noch in seiner vollen Dauer 
auch über diese Altersgrenze hinaus zu leisten ist. 
Diese Regelung ist nicht nur im Interesse einer 
sinnvollen Ausbildung gelegen, sondern stellt auch 
sicher, daß in den erwähnten Fällen alle Wehr­
pflichtigen einen Grundwehrdienst von gleicher 
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Dauer leisten. Im Hinblick auf diese neue Regelung 
kann die bereits erwähnte besondere Bestimmung 
des § 40 Abs. 9 lit. a entfallen. Ferner ist angesichts 
des im Art. I Z 14 (§ 28 Abs. 2) vorgesehenen Weg­
falls der Altersgrenze für die Heranziehung zu 
Truppenübungen auch die diesbezügliche Bestim­
mung im § 40 Abs. 9 lit. b entbehrlich. 

Zu Art. I Z 14 (§ 28 Abs. 2): 

Der weitere Ausbau des Bundesheeres, insbeson­
dere im Bereich der Landwehr und anderer nach 
dem Milizsystem organisierter Verbände, sowie die 
bereits zu Art. I Z 6 (§ 15 Abs. 1) erwähnte Proble­
matik der inden nächsten Jahren zu erwartenden 
Verringerung der Wehrpflichtigenzahl lassen es 
geboten erscheinen, die Möglichkeit einer Heran­
ziehung zu Truppenübungen ohne quantitative 
Erhöhung dieser Wehrdienstleistungen allgemein 
mit dem Ende der Wehrpflicht gemäß § 16 zu 
begrenzen. Das Erfordernis einer allgemeinen Her­
anziehungs möglichkeit der Wehrpflichtigen bis 
zum Ende ihrer Wehrpflicht ergibt sich im beson- ' 
deren aus der Notwendigkeit, die einern Verband 
zugehörigen Wehrpflichtigen entsprechend ihren 
Einsatzaufgaben im geschlossenen Rahmen des 
Verbandes auszubilden und den erreichten Ausbil­
dungsstand für die Dauer der Wehrpflicht zu erhal­
ten. Mit der vorgesehenen Regelung werden die 
bisher für die Heranziehung zu Truppenübungen 
im § 28 Abs. 2 enthaltenen Sonderregelungen ent­
behrlich und können daher entfallen. 

Zu Art. I Z 15 (§ 28 Abs. 3 lit. b): 

Die Praxis hat gezeigt, daß sowohl im Interesse 
einer Einheitlichkeit als auch aus administrativen 
Gründen die Frist für die Abgabe der Verpflich­
tungserklärung zu einern Grundwehrdienst in der 
Dauer von acht Monaten während dieses Präsenz­
dienstes im § 28 Abs. 3 lit. b vergleichbar der Frist 
für die freiwillige Meldung zumW ehidienst als 
Zeitsoldat nach § 32 Abs. 6 mit sechs Wochen vor 
Ablauf des sechsten Monates des Grundwehrdien­
stes festzulegen wäre. Die bisher im § 28 Abs. 3 
vorgesehene Frist von zwei Wochen vor diesem 
Zeitpunkt hat sich in der Praxis als unzureichend 
für die ordnungsgemäße Abwicklung des entspre­
chenden Verfahrens erwiesen. 

Zu Art. I Z 16 (§ 28 Abs. 3): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 13. 

Zu Art. I Z 17 (§ 30 Abs. 3): 

Ebenso wie bei den freiwilligen Präsenzdienstlei­
stungen eines Wehrdienstes als Zeitsoldat oder 
einer Dienstleistung als Angehöriger des Bundes­
heeres in einer Einheit, die gemäß des § 1 des Bun­
desverfassungsgesetzes über die Entsendung öster­
reichischer Einheiten zur Hilfeleistung in das Aus­
land auf Ersuchen internationaler Organisationen 

gebildet wird, soll auch bei freiwilligen W'lHen­
übungen dem Wehrpflichtigen die Möglichkeit 
einer Zurückziehung der freiwilligen Meldung, u'nd 
zwar bis zum Einberufungstag, offen stehen. Die 
Zurückziehung muß daher spätestens bis zum Ein­
berufungstag beim zuständigen Militärkommando 
einlangen, um wirksam zu' werden. Diese Regelung 
bedingt, daß die Zeit des Postenlaufes der Zurück­
ziehung unberücksichtigt bleiben muß. Wollte man 
den Postenlauf berücksichtigen, so müßte nämlich 
zum Nachteil des Wehrpflichtigen die Zurückzie­
hungsfrist verkürzt werden, um das Einlangen 
jedenfalls noch vor dem Einberufungstag ,zu 
gewährleisten. Die als § 30 Abs, 3 neu vorgesehe- , 
nen Bestimmungen sind im übrigen den gleicharti­
gen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 
Entsendung von Angehörigen des Bundesheeres 
zur 'Hilfeleistung 'in das Ausland, BGBl. 
Nr. 233/1965, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 73/1986 (§2 Abs. 3) nachgebildet. , 

Zu Art. I Z 18 (§ 32 Abs. 7): 

Auf Grund der praktischen Erfahrungen hat sich 
gezeigt, daß ein Uberschreiten der im § 32 Abs. 7 
festgelegten Frist für die Zustellung des Einberu­
fungsbefehls zum Wehrdienst als Zeitsoldat ver­
schiedentlich aus militärischen Gründen, etwa in 
Fällen einer kurzfristigen Entscheidung des Wehr­
pflichtigen und eines dringenden Bedarfes, unver­
meidbar werden kann; eine solche Fristüberschrei­
tung liegt vielfach aber auch im besonderen Inter­
esse des Wehrpflichtigen. Diesen Umständen soll 
unter Wahrung der militärischen Interessen durch 
die vorgesehene Ergänzung des § 32 Abs. 7 Rech­
'nung getragen werden, nach der die Zus'tellung des 
Einberufungsbefehls auch später als zwei Wochen 
vor Beginn des Wehrdienstes als Zeitsoldat zulässig 
ist. 

Zu Art. I Z 19 (§32 Abs. 8): 

Die im § 32 Abs. 8 gebotene Möglichkeit, die 
Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat auch noch 
nach Zustellung des Einberufungsbefehls zurück­
zuziehen, hat - wie die bisherigen praktischen 
Erfahrungen gezeigt haben - zu Schwierigkeiten 
auf personellem und organisatorischem Gebiet 
geführt. Diese Schwierigkeiten übertreffen in 
beträchtlicher Weise die Notwendigkeit einer für 
den Wehrpflichtigen über den Zeitpunkt der 
Zustellung des Einberufungsbefehls hinausgehen­
den Zurückziehungsmöglichkeit. Die vorgesehene 
Beschränkung der für die Zurückziehung einge­
räumten Frist mit dem Zeitpunkt der Zustellung 
des Einberufungsbefehls soll die Ursache der 
erwähnten personellen und organisatorischen 
Schwierigkeiten beseitigen, ohne daß die Interessen 
des Wehrpflichtigen nennenswert beeinträchtigt 
werden. Den Wehrpflichtigen steht nämlich zusätz­
lich zum Zurückziehungsrecht auch künftighin die 
Möglichkeit einer Befreiung "on der Verpflichtung 
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zur Leistung des Präsenzdienstes nach § 37 Abs. 3 
bzw. im Falle des Antrittes des Wehrdienstes als 
Zeitsoldat die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlas­
sung aus dem Präsenzdienst nach § 40 Abs. 5 des 
Wehrgesetzes 1978 offen. 

Zu Art. I Z 20 (§ 34): 

Durch den neuen Abs. 2 des § 34 soll die für die 
Ausbildung sowohl zum Berufsoffizier als auch 
zum Reserveoffizier langjährig bewährte Einrich­
tung der "Einjährig-Freiwilligen"-Ausbildung im 
Wehrgesetz 1978 ausdrücklich normiert werden. 
Gleichzeitig soll die "Nachhollaufbahn", die sich 
als spezieller Ausbildungsgang im Wege freiwilliger 
Waffenübungen für Wehrpflichtige ohne "Einjäh­
rig-Freiwilligen" -Ausbildung ebenfalls bereits in 
der Praxis bewährt hat, als V orauss~tzung für die 
Ausbildung zum Offizier zur Vermeidung von 
Unklarheiten und allfälligen Interpretationsschwie­
rigkeiten ausdrücklich normiert werden. Durch den 
neu vorgesehenen Abs. 2 des § 34 werden somit 
lediglich bewährte Ausbildungsvorgänge gesetzlich 
verankert. 

Zu Art. I Z 21 (§ 36 Abs. 1): 

Einem möglichst raschen und zweckmäßigen 
Ablauf der Mobilmachung in Verbindung mit der 
Herstellung der Einsatzbereitschaft der einzelnen 
Verbände kommt vor allem für die Verfügbarkeit 
und Effektivität miliz artig organisierter Truppen 
besondere Bedeutung zu. -Es erweist sich daher als 
notwendig, im Rahmen der Ausbildung auch auf 
diesen Gesichtspunkt seiner Bedeutung gemäß 
Bedacht zu nehmen. So ist es ein militärisches 
Erfordernis, durch eine entsprechende Gestaltung 
von Waffenübungen den reibungslosen Ablauf des 
Mobilmachungsvorganges samt den damit verbun­
denen Alarmierungsmaßnahmen zur Herstellung 
der Einsatzbereitschaft der einzelnen Verbände zu 
üben und zu erproben. Die Einberufung zu solchen 
Waffenübungen stellt somit einen der nach dem 
vierten -Satz des § 36 Abs. 1 in Betracht kommen­
den Fälle dar, in denen aus militärischen Erforder­
nissen die für die Zustellung des Einberufungsbe­
fehles zu Truppenübungen, Kaderübungen und 
freiwilligen Waffenübungen grundsätzlich vorgese­
hene FrIst v()nacht Wochen v()rdem Einberufungs­
tag nicht gilt. Durch einen diesbezüglichen Hin­
weis soll - speziell im Hinblick auf den Ausbau 
der Milizkomponenten des Bundesheeres - in der 
zitierten Gesetzesstelle deutlich erkennbar gemacht 
werden, daß der erwähnte besondere Übungszweck 
den Schwerpunkt dieser Ausnahmeregelung bildet. 

Zu Art. I Z 22 (§ 37 Abs. 4): 

In dem nach § 37 Abs. 2 lit. a oder Abs. 3 lit. a 
von Amts wegen durchzuführenden Verfahren 
betreffend eine Befreiung von der Verpflichtung 
zur Leistung des Präsenzdienstes aus öffentlichen 
Interessen, und zwar wegen der beruflichen Tätig-

keit des Wehrpflichtigen im Rahmen eines Dienst­
verhältnisses, ist nach der geltenden Rechtslage der 
Befreiungsbescheid dem Dienstgeber des Wehr­
pflichtigen zuzustellen; der Wehrpflichtige erhält 
nur eine Abschrift. Durch die vorgesehene Ände­
rung des § 37 Abs. 4 soll künftig in diesen Fällen 
der Bescheid dem Wehrpflichtigen als dem in seiner 
Wehrpflicht unmittelbar Betroffenen zugestellt 
werden. Dem Dienstgeber soll der Bescheid 
abschriftlich zur Kenntnis gebracht werden. 

Zu Art. I Z 23 (§ 37 Abs. 6 lit. c): 

Die angeführte Bestimmung bedarf einer forma­
len Anpassung an die mit der Kundmachung BGBL 
Nr.373/1984 erfolgte Wiederverlautbarung des 
Ärztegesetzes. 

Zu Art. I Z 24 (§ 37 Abs. 7): 

Im Interesse der Klarheit soll - ähnlich wie im 
§ 13 Abs. 2 des Zivildienstgesetzes hinsichtlich der 
dem Wehrgesetz 1978 nachgebildeten Befreiungs­
regelung und vergleichbar der entsprechenden 
Regelung bei der Zurückziehung der Meldung zu 
freiwilligen Waffenübungen (siehe Art. I Z 17) -
ausdrücklich normiert werden, daß mit der Zustel­
lung eines Bescheides, durch den eine' Befreiung 
oder ein Aufschub verfügt wurde, eine allenfalls 
bereits ergangene Einberufung unwirksam wird. 

Zu Art. I Z 25 (§ 38 Abs. 2 lit. d) und Art. 11 Z 1 
(§2Abs.2): 

Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, daß 
Wehrpflichtige ihrer Einberufung zu Truppen­
oder Kaderübungen verschiedentlich infolge einer 
akuten Erkrankung oder aus sonstigen kurzfristig 
aufgetretenen Hinderungsgründen nicht nachkom­
men. In diesen Fällen kommt es wegen der verhält­
nismäßig kurzen Dauer der Waffen übung zu kei­
ner tatsächlichen Dienstleistung; die Dauer einer 
solchen Verhinderung zählt als Präsenzdienst, weil 
im § 38 Abs. 2, der die taxative AufZählung der 
nicht in die Dienstzeit einzurechnenden Zeiträume 
enthält, auf solche Fälle nicht Bedacht genommen 
ist. Das für die Ausbildung des Wehrpflichtigen zur 
Verfügung steheride Ausmaß der Truppenübungen 
bzw. Kaderübungen wird daher entsprechend ver­
mindert. Dies führt besonders im Bereich der miliz­
artig organisierten Landwehrverbände verschie­
dentlich zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen 
der Personalplanung und des Ausbildungsstandes 
der Wehrpflichtigen. Es ist daher vorgesehen, 
durch eine entsprechende Ergänzung des § 38 
Abs. 2 sicherzustellen, daß Zeiten, in denen Wehr­
pflichtige verhindert waren, eine Truppenübung 
oder eine Kaderübung anzutreten, nicht in die 
Dienstzeit einzurechnen sind und dadurch für die 
Ausbildung erhalten bleiben. Für solche Zeiten 
stünden dem Wehrpflichtigen gemäß § 2 Abs. 2 des 
Heeresgebührengesetzes 1985 keine Ansprüche 
nach diesem Bundesgesetz zu. Da dies aber in Fäl-
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len einer nachweislich unverschuldeten Verhinde­
rung des Präsenzdienstantrittes unbillig wäre, soll 
gleichzeitig mit der als Art. I _ Z 25 vorgesehenen 
Ergänzung des § 38 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 
durch Art. II Z 1 die genannte Bestimmung des 
Heeresgebührengesetzes 1985 dahingehend 
ergänzt werden, daß die Ansprüche auf Leistungen 
bei Erkrankung oder Verletzung sowie im Falle des 
Ablebens (IV. Abschnitt) und auf Entschädigung 
oder Fortzahlung der Dienstbezüge (VI. Abschnitt) 
gewahrt bleiben. 

Zu Art. I Z 26 (§ 40 Abs. 9): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 13. 

Zu Art. I Z 27 (§ 43 Abs. 1): 

Der Zitierungsanpassung im § 43 Abs. 1 bedarf 
es angesichts des Umstandes, daß die ursprünglich 
im § 2 des Heeresgebührengesetzes enthaltene 
Regelung über die militärischen Dienstgradbe­
zeichnungen mit dem Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 577/1983 neu gestaltet und systematisch in das 
Wehrgesetz 1978 eingeordnet wurde. 

Zu Art. I Z 28 (§ 43 Abs. 3): 

Nach Art. I Z 1 des Heeresdisziplinarrechtsan­
passungsgesetzes, BGBI. Nr.295/1985, sind jene 
Bestimmungen im § 43 Abs.3 des Wehrgesetzes 
1978 entfallen, die den Entzug der Berechtigung 
zum Tragen der Uniform für Berufsoffiziere des 
Ruhestandes bei bestimmten Disziplinarstrafen vor­
sahen. Der Norminhalt des § 43 Abs.3 wurde 
dadurch auf die Anordnung reduziert, daß Berufs­
offiziere des Ruhestandes bis zum Ablauf des Jah­
res, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden (also 
bis zum Ende der Wehrpflicht für Berufsoffiziere 
- § 16 des Wehrgesetzes 1978), zum Tragen der 
Uniform in gleicher Weise wie alle anderen Wehr­
pflichtigen der Reserve berechtigt sind. Da sich die­
ser Norminhalt aber auch für Berufsoffiziere des 
Ruhestandes bereits aus den Abs. 1 und 2 des § 43 
ergibt, kann der Abs. 3 ersatzlos entfallen. 

Zu Art. I Z 29 (§ 44 Abs. 2): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 6. 

Zu Art. I Z 30 (§ 49 Abs. 2), Art. III Abs.4 und 
Art. IV Abs. I Z 1: 

Die DienstfreisteIlungsregelung für Zeitsoldaten 
ist hinsichtlich des jährlichen Ausmaßes in Anleh­
nung an den Urlaubsanspruch im öffentlichen 
Dienst gestaltet. Dieses Ausmaß der Dienstfreistei­
lung soll daher entsprechend den Anhebungsetap­
pen, die für den öffentlichen Dienst durch die 
BDG-Novellen BGBI. Nr. 137/1983, 395/1984 
und 574/1985 erfolgt sind, diesem Urlaubs an­
spruch angepaßt werden. Ab 1. Jänner 1985 soll in 
diesem Sinne die DienstfreisteIlung für Zeitsolda­
ten 26 Werktage und ab 1. Jänner 1986 30 Werk-

tage pro Jahr betragen. Gesetzestechnisch wurde 
die für das Kalenderjahr 1985 rückwirkend gel­
tende Regelung zur Entlastung des geschlossenen 
Gesetzestextes als Art. -III Abs. 4 der vorliegenden 
Novelle eingefügt. 

Zu Art. I Z 31,34 und 35 (§ 51 und § 69): 

Durch die Neufassung des § 51 soll sein Charak­
ter als Verweisungsnorm besser zum Ausdruck 
kommen. Dabei sollen auch einzelne materiell­
rechtliche Regelungen der bisherigen Fassung, die 
angesichts einer spezielleren Ausprägung im 
Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz, BGBI. Nr.1541 
1956, e,ntbehrlich erscheinen und Anlaß zu Mißver­
ständnissen geben könnten, beseitigt werden. Fer­
ner soll auch die als Grundsatzbestimmung im 
Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z 6 B-VG geltende Z 2 des 
§ 51 entfallen. Sie ist nämlich im Hinblick auf die 
Verfassungsbestimmung des § 1 Abs. 2 des Arbeits­
platz-Sicherungsgesetzes gegenstandslos gewor­
den. ' 

Zu Art. I Z 32 (§ 56 Abs. 1): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 7. 

Zu Art. I Z H (§ 65): 

Die Sonderregelung des § 65 Abs. 1 hinsichtlich 
der Zusammensetzung von Stellungskommissionen, 
denen keine ortsfesten Anlagen zur Verfügung ste­
hen, ist mangels Bedarf nach einer von § 22 abwei­
chenden Regelung entbehrlich. Die Abs. 2 und 3 
des § 65 sind infolge ihrer eingeschränkten Gel­
tungsdauer (30. Juni 1982) gegenstandslos gewor­
den. Da im Übrigen dem Abs. 4 dieses Paragraphen 
nur deklaratorische Bedeutung zukommt, kann der 
§ 65 in seiner Gesamtheit entfallen. 

Zu Art. I Z 34 und 35 (§ 69): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 31. 

Zu Art. 11 Z 1 (§ 2 Abs. 2): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 13. 

Zu Art. 11 Z 2 und 3 (§ 3 Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 
Z 3): 

Bei der letzten Anhebung der Barbezüge durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 266/1985 ist das Tag­
geld für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere 
im Wehrdienst als Zeitsoldat (§ 3 Abs. 2 Z 1 lit. e) 
und für Offiziere (§ 3 Abs. 2 Z 2) unverändert 
geblieben. Der Nationalrat hat im Zusammenhang 
mit der Beschlußfassung über die zitierte Novelle 
am 13. Juni 1985 einhellig eine Entschließung 
gefaßt, mit der der Bundesminister für Landesver­
teidigung ersucht wird, "dafür Sorge zu tragen, 
daß bei der nächsten Anhebung der Barbezüge für 
Wehrpflichtige nach dem Heeresgebührengesetz 
die bei der Taggeldfestsetzung mit 1. Juli 1985 
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unverändert gebliebenen Taggeldsätze für Zeitsol­
daten (§ 3 Abs. 2 Z 1 lit. e) und für Offiziere (§ 3 
Abs. 2 Z 2) eine. entsprechend besondere Berück­
sichtigung finden". 

Hinsichtlich des Taggeldes für Offiziere wird 
dieser Entschließung nunmehr im § 3 Abs. 2 Z 2 
und Abs. 3 Z 3 durch die Anhebung auf 75 S bzw. 
auf 110 S im Einsatz entsprochen. Diese Taggeld­
erhöhung soll mit 1. Juli 1986 wirksam werden. 
Hinsichtlich der erwähnten Besoldungsverbesse­
rung für Zeitsoldaten wird auf die Erläuterungen 
zu Art. II Z 4 verwiesen. 

Zu Art. 11 Z 4 (§ 5 Abs. 1 lit. b) und Art. IV Abs. 1 
Z 1: 

Der in den Erläuterungen zu Art. II Z 2 und 3 
erwähnten Entschließung des Nationalrates soll 
hinsichtlich der Wehrmänner, Chargen und Unter­
offiziere im Wehrdienst als Zeitsoldat nicht auf der 
Ebene des Taggeldes; sondern im Rahmen einer 
allgemeinen Anhebung der Monatsprämien für 
Zeitsoldaten Rechnung getragen werden, zumal 
sich eine solChe Besoldungsverbesserung auch 
unabhängig von der zitierten Entschließung ange­
sichts des entgeltähnlichen Charakters dieses zen­
tralen Besoldungselements der Zeitsoldaten als not­
wendig erweist. 

Für die vorgesehene Einbindung der in der Ent­
schließung vom 13. Juni 1985 geforderten Bezugs­
anhebung in die Monatsprämie waren mehrfache 
Gründe maßgeblich, Unter dem Gesichtspunkt des 
Systems der Taggeldsätze wird auf diese Weise 
eine sachgerechte Relation zwischen diesen Ansät­
zen, insbesondere zwischen dem Taggeld für 
Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere im 
Wehrdienst als Zeitsoldat einerseits und dem Tag­
geld für Offizi~re sowohl im Wehrdienst als Zeit­
soldat als auch in sonstigen Wehrdienstleistungen 
andererseits, besser gewährleistet; gleiches gilt hin­
sichtlich der entsprechenden Relationen innerhalb 
des Systems der Prämienkategorien für Zeitsolda­
ten. Die gewählte Lösung liegt aber auch im Inter­
esse der Zeitsoldaten, vor allem jener mit einer 
Monatsprämie von geringerer Höhe. Da die 
Monatsprämie allein den für die KreditWürdigkeit 
des Zeitsoldaten maßgeblichen Besoldungsanteil 
bildet (vgl. § 47 HGG), kommt ihm diesbezüglich 
nur eine Erhöhung der Prämie, nicht aber eine 
Erhöhung des Taggeldes zugute. Schließlich spre­
chen auch administrative Gründe einer möglichst 
einfachen Vollziehung für den gewählten Weg. Die 
Prämienerhöhung soll rückwirkend mit 1. Jänner 
1986 wirksam werden. 

Zu Art. 11 Z 5 (§ 7 Abs. 1): 

In der Entschließung des Nationalrates vom 
19. März 1986 wurde der Bundesminister für Lan­
desverteidigung unter anderem ersucht, "eine 
Änderung des Heeresgebührengesetzes 1985 mit 

dem Ziel anzustreben, die Fahrtkostenvergütung 
der Zeitsoldaten zu verbessern". Da die Zielsetzun­
gen, die das Ergebnis der diesbezüglichen Beratun­
gen des Landesverteidigungsausschusses bildeten, 
noch eingehender Abklärungen auch auf intermini­
sterieller Ebene bedürfen, soll im Ra·hmen dieses 
Entwurfes mit der vorgesehenen Angleichung der 
Ansprüche der Zeitsoldaten auf Fahrtkostenvergü­
tung an die für den Grundwehrdienst geltende 
Regelung zunächst ein erster Schritt zur Realisie­
rung dieses Entschließungsanliegens gesetzt wer­
den. Die weitergehende Verbesserung auf diesem 
Gebiete ist im Rahmen der nächsten Novellierung 
des Heeresgeb~hrengesetzes 1986 in Aussicht 
genommen. 

Zu Art. 11 Z 6 bis 8 (§ 11 Abs.2 und § 13 Abs.3): 

Mit diesen Ergänzungen des § 11 Abs. 2 wird der 
Entschließung des Nationalrates vom 19. März 
1986 hinsichtlich des an den Bundesminister für 
Landesverteidigung gerichteten Ersuchens Rech­
nung getragen, "eine Änderung des Heeresgebüh­
rengesetzes 1985 in die Wege zu leiten, mit der den 
Zeitsoldaten über die Offiziers- und Unteroffiziers­
ausbildung an Akademien und Schulen hinaus auch 
während sonstiger Kurse im Rahmen dieser Ausbil­
dung sowie bei Dienstverwendungen außerhalb des 
Dienstortes (jeweils ausgenommen an dienstfreien 
Tagen) ein Anspruch auf unentgeltliche Verpfle­
gung wie dem ordentlichen Präsenzdiener einge­
räumt wird". Durch diese Verbesserungen wird der 
§ 13 Abs. 3, von dem bisher nur ein Teilbereich der 
Neuregelung erfaßt war, entbehrlich; damit erfaßt 
nunmehr der Anwendungsbereich des § 13 Abs. 2 
auch die Zeitsoldaten. 

Zu Art. 11 Z 9 (§ 26 Abs. 3 Z 1): 

Diese Änderung ergibt sich aus dem Wegfall der 
Wohnungsbeihilfe auf Grund der mit dem Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 595/1983 erfolgten Aufhebung 
des Bundesgesetzes über Wohnungsbeihilfen. 

Zu Art. 11 Z 10 (§ 39 Abs. 1 Z 3): 

Die Neufassung dieser Bestimmung berücksich­
tigt die Neuregelung des Dienstrechts der Landes­
lehrer durch das Land~slehrer-Dienstrechtsgesetz 
und das Land- und forstwirtschaftliche Landesleh­
rer-Dienstrechts gesetz. 

Zu Art. 11 Z 11 (§ 39 Abs. 5): 

Eine Ersatzpflicht des Bundes gegenüber den 
Ländern hinsichtlich der Fortzahlung von Dienst­
bezügen an Landesbedienstete, die einen Präsenz­
dienst gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 bis 6 des Heeresge­
bührengesetzes 1985 leisten, wurde erst mit der 
Heeresgebührengesetz-Novelle 1982, BGBI. 
Nr. 285, vorgesehen; vorher kam eine Bezugsfort­
zahlung lediglich während freiwilliger Waffen­
übungen in Betracht. Diese umfassende Ersatz-
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pflicht beschränkt sich allerdings nur auf jene Lan­
desbedienstete, die auf Grund landesgesetzlicher 
Vorschriften von den Ländern besoldet werden. 

Für die auf Grund bundesgesetzlicher V orschrif­
ten von den Ländern besoldeten Landeslehrer gilt 
folgendes: 

Die Kosten der Besoldung für Lehrer an allge­
meinbildenden Pflichtschulen trägt der Bund schon 
auf Grund des § 3 Abs. 1 Z 1 des Finanzausgleichs­
gesetzes 1985 zur Gänze. Diesbezüglich erübrigt 
sich somit eine Ersatzpflicht des Bundes. Die Besol-' 
dungs kosten der Länder für Landeslehrer an 
berufsbildenden Pflichtschulen sowie an land- und 
forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen hin­
gegen werden vom Bund auf Grund des § 3 Abs. 1 
Z 2 FAG 1985 lediglich zu 50% ersetzt. 

Auch für den Fall der Präsenzdienstleistung der 
zuletzt genannten Landeslehrer soll nunmehr den 
Ländern ein vollständiger Kostenersatz geleistet 
werden. 

Zu Art. III Abs. 1: 

Nach § 2 Abs. 1 des Heeresgebührengesetzes 
hatten die Wehrpflichtigen bis zur wehrrechtlichen 
Neuregelung der militärischen Dienstgradbezeich­
nungen im § 10 des Wehrgesetzes 1978, die mit 
1. Jänner 1984 in Kraft getreten ist, "die für die 
Berufsoffiziere, zeitverpflichteten Soldaten und 
nach § 11 des Wehrgesetzes 1978 zur Ausübung 
einer . Unteroffiziersfunktion herangezogenen 
Beamten vorgesehenen Amtstitel (Verwendungsbe­
zeichnungen) als Dienstgradbezeichnung" zu füh­
ren. Da die einschlägigen Dienstrechtsvorschriften 
im Laufe der Zeit mehrfach geändert worden sind, 
stimmen die auf Grund seinerzeitiger Ernennungen 
bzw. Beförderungen zuerkannten Dienstgradbe­
zeichnungen vielfach nicht mit den nunmehr nach 
§ 10 des Wehrgesetzes 1978 geltenden Dienstgrad­
bezeichnungen überein. Mit der als Art. III Abs. 1 
vorgesehenen Überleitungsbestimmung soll daher 
im Interesse einer entsprechenden Bereinigung 
bewirkt werden, daß Wehrpflichtige mit Dienst­
gradbezeichnungen, die nicht mit denen nach § 10 
des Wehrgesetzes 1978 übereinstimmen, diese 
neuen Dienstgradbezeichnungen zu führen haben. 
Zur Vermeidung von Zweifelsfällen soll den betrof­
fenen Wehrpflichtigen das Recht eingeräumt wer­
den, einen Feststellungsbescheid über den für sie 
gültigen Dienstgrad zu erlangen. Von dieser Über­
leitungsregelung soll jedoch die unmittelbare Erlan­
gung von Reserveoffiziersdienstgraden durch ehe-" 

. malige Berufsoffiziere im Sinne des § 7 Abs. 2 in 
der Fassung des Art. I Z 2 dieses Entwurfes ausge­
nommen sein. Der § 10 Abs. 1 Z 4lit. a soll nämlich 
ebenso wie der angeführte § 7 Abs. 2 nur für künf­
tige Fälle der ÜbersteIlung eines Berufsoffiziers in 
eine andere Besoldungsgruppe oder des Austritts 
eines solchen aus dem Dienstverhältnis gelten. 

Zu Art. III Abs. 2: 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 6 und zu 
Art. I Z 10. 

Zu Art. III Abs. 3: 

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Ergän­
zung des § 34, wonach die Leistung eines Wehr­
dienstes als Zeitsoldat in der Dauer von sechs 
Monaten die Voraussetzung für die Ausbildung 
zum Offizier bildet, soll durch eine ergänzende 
Überleitungsbestimmung ausdrücklich bestimmt 
werden, daß diese Voraussetzung auch in jenen 
Fällen erfüllt ist, in denen noch ein freiwillig verlän­
gerter Grundwehrdienst (als Vorläufer des Wehr­
dienstes als Zeitsoldat) von gleicher Dauer geleistet 
wurde. 

Zu Art. III .Abs. 4: 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 30. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die im Art. Il Z 2 bis 4 vorgesehenen Besol­
dungsverbesserungen (Erhöhung der Monatsprä­
mien für Zeitsoldaten und des Taggeldes fürOffi­
ziere) werden voraussichtlich einen finanziellep 
Mehraufwand von jährlich etwa 40,5 Millionen 
Schilling bewirken. Da die Taggelderhöhung f{,ir 
Offiziere mit 1. Juli 1986 wirksam werden soll, 
wird dieser Mehraufwand für das Jahr 1986 nur 
etwa 40,2 Millionen Schilling betragen. 

Auf Grund der Erweiterung des Anspruches auf 
Fahrtkostenvergütung für Zeitsoldaten sind Mehr-. 
kosten von rund 1 Million Schilling pro Jahr (für 
1986: 0,5 Millionen Schilling) zu erwarten. Durch 
die vorgesehene Neuregelung hinsichtlich der 
unentgeltlichen Verpflegung für Zeitsoldaten wer­
den voraussichtlich jährliche Mehrkosten von 
17,2 MiIlionen Schilling verursacht (für 1986: 
8,6 Millionen Schilling). . 

Auf Grund der durch Art. II Z 11 vorgesehenen 
Erweiterung des Anspruches der Länder auf Ersatz 
der ihnen durch die Fortzahlung der Dienstbezüge 
für Landeslehrer erwachsenden Kosten ist ferner 
mit einer finanziellen Mehrbelastung des Bundes 
von 150 000 bis 200 000 Schilling. jährlich zu rech­
nen. Im Hinblick auf das Inkrafttreten der genann­
ten Bestimmung mit 1. Juli 1986 beträgt der voraus­
sichtliche Mehraufwand für das laufende Budget­
jahr lediglich etwa 75 000 bis 100000 Schilling. 

. Der gesamte Mehraufwand für das Jahr 1986 
von voraussichtlich etwa .50 Millionen Schilling fin­
det beim Ansatz 1/40 107 - Heer und Heeresver­
waltung; Aufwendungen (gesetzliche Verpflichtun­
gen) - Bedeckung. Ab dem Jahre 1987 ist auf 
Gn.md des Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 mit 
jährlichen Mehrkosten von insgesamt 58,9 Millio­
nen Schilling zu re~hnen. 
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Kostenberechnung (die Berechnungen gehen von 
einem Stand von 8 000 Zeitsoldaten sowie von 
einem Zuwachs von 850 Zeitsoldaten im Jahre 
1986 aus und weisen den zu erwartenden jährlichen 
Mehraufwand aus): 

1. Taggeld für Offiziere (Art. II Z 2 und 3): 
Zeitsoldaten . . . . . . . . . . . . . . . . 368 000 S 
Präsenzdienst im Falle des § 2 
Abs. 1 lit. abis c des Wehrge-
setzes 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 S 
sonstige Präsenzdienstleistun-
gen ...................... . 225000 S 

603000 S 

2. Monatsprämie für Zeitsoldaten 
(Art. II Z 4) . . . . . . . . . . . . . . .. 33723 100 S 
Abgeltungsbetrag für die Pen­
sionsversicherung gemäß 
Art. IV des Wehrrechtsände-
rungsgesetzes 1983 . . . . . . . . .. 6 153 800 S 

39876900 S 

3. Fahrtkostenvergütung (Art. II Z 5): 
Schätzwert. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 S 

4. Verpflegung (Art. II Z 6,7 und 8): 
Unteroffizierskurs 1 
(1 800 Zeitsoldaten) ......... 4212000 S 
Allg. U nteroffiziersanwärter-
kurs (2 000 Zeitsoldaten) ..... 1 560 000 S 
Allg. Teil des Offiziersanwär-
terkurses (950 Zeitsoldaten) . . . 2 223 000 S 
Verlassen des Garnisonsortes 
bei Übungen unter 24 Stunden 
(29 Tage pro Jahr) .......... 9 100000 S 
sonstiges Verlassen des Garni-
sonsortes (Schätzwert) ....... 100 000 S 

17195000S 

5. Kostenersatz für Länder (Art. II Z 11): 
Schätzwert. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 S 

Gesamter Mehraufwand pro Jahr 
(Summe von 1 bis 5). . . . . . . . . . . . .. 58 874900 S 

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, 
daß einzelne Neuregelungen des vorgesehenen 
Bundesgesetzes Vereinfachungen und damit eine 
Verringerung des Verwaltungs aufwandes bewir­
ken. 
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Gegenüberstellung 

Wehrgesetz 1978 

Geltende Fassung: 

§ 6. (6) Dem Vorsitzenden und den übrigen Mitgliedern der Beschwerdekom­
mission sind die ihnen aus ihrer Tätigkeit in der Beschwerdekommission erwach­
senden notwendigen Aufwendungen einschließlich der notwendigen Fahrtkosten 
unter sinngemäßer Anwendung der für einen Bundesbeamten der Dienst­
klasse VIII der Allgemeinen Verwaltung geltenden Bestimmungen der Reisege­
bührenvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133, zu ersetzen. Dem Vorsitzenden gebührt 
überdies für seine Tätigkeit in der Beschwerdekommission eine Entschädigung 
im Ausmaß von 20% des Gehaltes eines aktiven Bundesbeamten der höchsten 
Gehaltsstufe der Dienstklasse IX der Allgemeinen Verwaltung. 

§ 7. (2) Dem Bundespräsidenten steht ferner die Befugnis zu, Wehrpflichtige 
zu Reserveoffizieren zu ernennen. Er kann dieses Recht für bestimmte Katego­
rien von Reserveoffizieren dem Bundesminister für Landesverteidigung übertra­
gen. 

§ 8. Die Beförderung zu Chargen obliegt dem Truppenkommandanten, die 
Beförderung zu Unteroffizieren dem Bundesminister für Landesverteidigung. 
Dies gilt auch für Chargen und Unteroffiziere der Reserve. 

§ 10. (1) Für die Soldaten sind folgende Dienstgradbezeichnungen vorgese­
hen: 

4. 
a) 

beziehungsweise für Militärseelsorger die dienstrechtlich für Berufsoffi­
ziere dieser Verwendung vorgesehenen Amtstitel; 

Entwurf: 

§ 6. (6) Den Vorsitzenden und den übrigen Mitgliedern der Beschwerdekom­
mission sind die ihnen aus ihrer Tätigkeit in der Beschwerdekommission erwach­
senden notwendigen Aufwendungen einschließlich der notwendigen Fahrtkosten 
unter sinngemäßer Anwendung der für einen Bundesbeamten der Dienst­
klasse VIII der Allgemeinen Verwaltung geltenden Bestimmungen der Reisege­
bührenvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133, zu ersetzen. Den Vorsitzenden gebührt 
überdies für ihre Tätigkeit in der Beschwerdekommission eine Entschädigung im 
Ausmaß von 20% des Gehaltes eines aktiven Bundesbeamten der höchsten 
Gehaltsstufe der Dienstklasse IX der Allgemeinen Verwaltung. 

§ 7. (2) Dem Bundespräsidenten steht ferner die Befugnis zu, Wehrpflichtige 
zu Reserveoffizieren zu ernennen. Er kann dieses Recht für bestimmte Katego­
rien von Reserveoffizieren dem Bundesminister für Landesverteidigung übertra­
gen. Eine Ernennung von Wehrpflichtigen im Präsenzstand ist auch für die 
Reserve, eine Ernennung in der Reserve auch für den Präsenzstand wirksam. 
Berufsoffiziere werden mit einer Überstellung in eine andere Besoldungsgruppe 
oder mit einem Austritt aus dem Dienstverhältnis unmittelbar zu Reserveoffizie­
ren gleichen Dienstgrades. 

§ 8. Die Beförderung zu Chargen obliegt dem Truppenkommandanten, die 
Beförderung zu Unteroffizieren dem Bundesminister für Landesverteidigung. 
Dies gilt auch für Chargen und Unteroffiziere der Reserve. Eine Beförderung 
von Wehrpflichtigen im Präsenzstand ist auch für die Reserve, eine Beförderung 
in der Reserve auch für den Präsenzstand wirksam. 

§ 10. (1) Für die Soldaten sind folgende Dienstgradbezeichnungen vorgese­
hen: 

4. 
a) 

beziehungsweise für Militärseelsorger die dienstrechtlich für Berufsoffi­
ziere dieser Verwendung vorgesehenen Amtstitel und für ehemalige 
Berufsoffiziere (§ 7 Abs. 2 letzter Satz) der zuletzt geführte Amtstitel 
beziehungsweise die zuletzt geführte Verwendungsbezeichnung; 

'" VJ 
'J 

0-
n> ... 
Oj 

s:!!. 
r;; 

lJ'l 
n> 
::J 

..... 
<J> 

937 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
15 von 25

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung: 

b) ..... 

(2) Die Soldaten, die nach § 7 zu Offizieren ernannt oder nach § 8 zu Char­
gen oder Unteroffizieren befördert worden sind, führen die ihrer Ernennung 
(Beförderung) entsprechende Dienstgradbezeichnung. 

§ 15. (1) In das Bundesheer dürfen nur österreichische Staatsbürger männli­
chen Geschlechtes einberufen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und die volle geistige und körperliche Eignung zum Dienst im, Bundesheer besit­
zen. 

§ 17. (1) Die Wehrpflicht umfaßt die Stellungspflicht, die Pflicht Zur Leistung 
des Präsenzdienstes, die Pflicht zur Annahme, Verwahrung und Rückgabe von 
Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen, die Meldepflichten hach Abs. 3 
und 4 und die Pflichten des Beurlaubtenstandes in der Reserve. 

(2) .... . 

(3) .... . 

(4) .... . 

(5) ., .. . 

(6) .... . 

§ 22. (1) ..... 

(2) Die Mitglieder der Stellungskommission sind aus dem Kreise der beim 
Militärkommando (§ 19 Abs. 1) in Verwendung stehenden Beamten und Ver­
tragsbediensteten vom zuständigen Militärkommandanten zu bestellen, und 
zwar als Vorsitzender ein Stabsoffizier, als weitere 'Mitglieder ein Stabsoffizier 
oder Hauptmann, ein rechtskundiger Bediensteter, ejn Arzt sowie ein Bedienste­
ter mit dem abgeschlossenen Hochschulstudium der Psychologie und mindestens 

Entwurf: 

b) ..... 

(2) Die Soldaten, die nach § 7 zu Offizieren ernannt oder nach § 8zu Char­
gen oder Unteroffizieren befördert worden sind, führen die ihrer Ernennung 
(Beförderung) entsprechende Dienstgradbezeichnung. Die anderen Soldaten 
führen die Dienstgradbezeichnung "Wehrmann". 

§ 15. (1) In das Bundesheer dürfen nur österreichische Staatsbürger männli­
chen Geschlechtes einberufen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und die notwendige körperliche und geistige Eignung für eine im Bundesheer in 
Betracht kommende Verwendung besitzen. 

§ 17. (1) Die Wehrpflicht umfaßt die SteJlungspflicht, die Pflicht zur Leistung 
des Präsenzdienstes, die Pflicht zur Annahme, Verwahrung und Rückgabe von 
Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen, die Meldepflichten nach Abs. 3, 4 
und 7 und die Pflichten des Beurlaubtenstandes'in der Reserve. 

(2) .... . 

(3) .... . 

(4) .... . 

(5) .... . 

(6) .... . 

(7) Wehrpflichtige, deren Tauglichkeit festgestellt worden ist, haben bis zu 
ihrer Entlassung aus dem vollständig geleisteten Grundwehrdienst, längstens 
jedoch bis zum Erlöschen ihrer Pflicht zu dessen Leistung, die Erteilung und die 
Entziehung der Lenkerberechtigung nach dem Kraftfahrgesetz 1967, BGBI. 
Nr. 267, sowie jede Änderung des Berechtigungsumfanges derselben dem 
zuständigen Militärkommando binnen drei Wochen zu melden. 

§ 22. (1) ..... 

(2) Die Mitglieder der Stellungskommission sind vom zuständigen Militär­
kommandanten zu bestellen, und zwar als Vorsitzender ein Stabsoffizier, als 
weitere Mitglieder ein Stabsoffizier oder ein Hauptmann, ein rechtskundiger 
Bediensteter, ein Arzt sowie ein Bediensteter mit dem abgeschlossenen Hoch­
schulstudium der Psychologie. Die Mitglieder der Stellungskommission sind 
nach Möglichkeit aus dem Kreise der, beim Militärkommando in Verwendung 

...... 
cr--

~ 
(,;J 

'-I 

P-

'" ... 
b:j 

~. 

$ 
'" ::l 

) 

937 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
16 von 25

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung: 

einjähriger Verwendung im heerespsychologischen Dienst. Alle Mitglieder der 
Stellungskommission müssen über eine entsprechende dienstliche Erfahrung im 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Landesverteidung verfügen. Für 
jedes Mitglied der Stellungskommission ist ein Ersatzmitglied zu bestellen, das 
im Falle der Verhinderung des Mitgliedes an dessen Stelle in die Kommission 
einzutreten hat. Das Ersatzmitglied hat die für seine Funktion als Mitglied der 
Stellungskommission vorgesehenen Voraussetzungen zu erfüllen. 

§ 24. (10) Stellungspflichtige und Personen, die sich freiwillig einer Stellung 
unterzogen haben, sind nicht mehr stellungspflichtig, wenn durch Beschluß der 
Stellungs kommission festgestellt worden ist, daß sie zum Wehrdienst untauglich 
sind. 

§ 26. (1) Stellungspflichtige und Personen, die sich freiwillig ~iner Stellung 
unterziehen, haben für die Dauer der Stellung Anspruch auf unentgeltliche 
Unterkunft und Verpflegung gleich Wehrpflichtigen, die Präsenzdienst leisten. 
Der Anspruch auf Unterkunft und Verpflegung umfaßt auch Nächtigung sowie 
Abendessen bzw. Frühstück unmittelbar vor dem ersten bzw. nach dem letzten 
Tag der Stellung, sofern die An- bzw. Rückreise an diesen Tagen nicht zumut­
bar ist; wird eine zur Verfügung gestellte Unterkunft nicht in Anspruch genom­
men, so gebührt kein Ersatz der Unterkunftskosten. Den Stellungspflichtigen 
und den Personen, die sich freiwillig d(,!r Stellung unterziehen, gebührt der 
Ersatz der aufgelaufenen Verpflegungskosten bis zu dem im § 10 Abs.2 des 
Heeresgebührengesetzes, BGBl. Nr. 152/1956, festgesetzten Höchstausmaß, 
sofern ihnen die Teilnahme an der Verpflegung aus Kesundheitlichen Gründen 
nicht zumutbar ist. 

(2) Stellungspflichtige und Personen, die sich freiwillig einer Stellung unter­
ziehen; haben Anspruch auf Vergütung der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen. 
für eine Hin- und Rückfahrt zwischen ihrer Wohnung oder Arbeitsstelle im 
Inland, sofern aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen der Staats grenze 
und dem Sitz der zuständigen Stellungskommission erwachsen. § 7 a Abs. 5 des 
Heeresgebührengesetzes ist sinngemäß anzuwenden. Die Fahrtkostenvergütung 
ist spätestens am letzten Tage der Stellung auszuzahlen. Sofern es jedoch einfa­
cher und zweckmäßiger ist, sind den genannten Personen Fahrscheine (Gut­
scheine) für die Benützung des jeweils in Betracht kommenden Massenbeförde­
rungsmittels zur Verfügung zu stellen. 

Entwurf: 

stehenden Beamten und Vertragsbediensteten zu bestellen. Alle Mitglieder der 
Stellungs kommission müssen über eine entsprechende dienstliche Erfahrung im 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung verfügen. Für 
jedes Mitglied der Stellungskommission ist ein Ersatzmitglied zu bestellen, das 
im Falle der Verhinderung des Mitgliedes an dessen Stelle in die Kommission 
einzutreten hat. Das Ersatzmitglied hat die für seine Funktion als Mitglied der 
Stellungskommission vorgesehenen Voraussetzungen zu erfüllen. 

Entfällt. 

§ 26. (1) Stellungspflichtige und Personen, die sich freiwillig einer Stellung 
unterziehen, haben für die Dauer der Stellung Anspruch auf unentgeltliche 
Unterkunft und Verpflegung gleich Wehrpflichtigen, die Präsenzdienst leisten. 
Der Anspruche auf Unterkunft und Verpflegung umfaßt auch Nächtigung sowie 
Abendessen bzw. Frühstück unmittelbar vor dem ersten bzw. nach dem letzten 
Tag der Stellung, sofern die An- bzw. Rückreise an diesen Tagen nicht zumut­
bar ist; wird eine zur Verfügung gestellte Unterkunft nicht in Anspruch genom­
men, so gebührt kein Ersatz der Unterkunftskosten. Den Stellungspflichtigen 
und den. Personen, die sich freiwillig der Stellung unterziehen, gebührt der 
Ersatz der aufgelaufenen Verpflegungskosten bis zu dem im § 13 Abs.2 des 
Heeresgebührengesetzes 1985, BGBI. Nr. 87, festgesetzten Höchstausmaß, 
sofern ihnen die Teilnahme an der Verpflegung aus gesundheitlichen Gründen 
nicht zumutbar ist. 

(2) Stellungspflichtige und Personen, die sich freiwillig einer Stellung unter-. 
ziehen, haben Anspruch auf Vergütung der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen 
für eine Hin- und Rückfahrt zwischen ihrer Wohnung oder Arbeitsstelle im 
Inland, sofern aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen der Staats grenze 
und dem Sitz der zuständigen Stellungskommission erwachsen. Der § 7 Abs. 5 
HGG ist sinngemäß anzuwenden. Die Fahrtkostenvergütung ist spätestens am 
letzten Tage der Stellung auszuzahlen. Sofern es jedoch einfacher und zweck­
mäßiger ist, sind den genannten Personen Fahrscheine (Gutscheine) für die 
Benützung des jeweils in Betracht kommenden Massenbeförderungsmittels zur 
Verfügung zu stellen. 
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Geltende Fassung: 

§ 28. (1) Der Grundwehrdienst dauen sechs Monate. Zum Grundwehrdienst 
sind alle Wehrpflichtigen verpflichtet, die das 35. Lebensjahr noch nicht vollen­
det und noch keinen Wehrdienst im Ausmaß von sechs Monaten geleistet haben. 

(2) Truppenübungen sind Waffenübungen, die von den Wehrpflichtigen zur 
Erhaltung des Ausbildungsstandes und zur Unterweisung in einzelnen Ausbil­
dungsanen zu leisten sind. Die Dauer der Truppenübungen ist nach den jeweili­
gen militärischen Erfordernissen festzulegen und soll in der Regel im Kalender­
jahr 15 Tage nicht überschreiten. Die Gesamtdauer aller Truppenübungen, zu 
denen ein Wehrpflichtiger einberufen wird, darf 60 Tage nicht überschreiten; 
die Wehrpflichtigen dürfen zu den Truppenübungen nur bis zur Vollendung des 
35. Lebensjahres einbe~fen werden; wurde der Wehrpflichtige aber aus beson­
ders rücksichtswürdigen, in seiner Person gelegenen Gründen oder aus öffentli­
chen Interessen erst nach Ablauf des seiner Stellung folgenden Kalenderjahres 
zum Grundwehrdienst einberufen oder aus diesem vorzeitig entlassen, so darf er 
zu Truppenübungen bis zum Ablauf von 15 Jahren nach der vollständigen Ablei­
stung des Grundwehrdienstes (Abs. 1) einberufen werden. Wehrpflichtige, die 
Offiziere, Unteroffiziere oder Chargen der Reserve sind, dürfen bis zur Vollen­
dung des 50. Lebensjahres zu Truppenübungen einberufen werden. 

(3) Die Wehrpflichtigen können sich verpflichten, an Stelle des Grundwehr­
dienstes in der Dauer von sechs Monaten einen solchen von acht Monaten zu 
leisten. Diese Verpflichtungserklärung ist 

a) vor Antritt des Grundwehrdienstes bei der Stellungs kommission oder beim 
zuständigen Militärkommando, 

b) während des Grundwehrdienstes spätestens zwei Wochen vor Ablauf des 
sechsten Monates dieser Präsenzdienstleistung beim zuständigen Einheits­
kommandal1'ten 

schriftlich abzugeben. Die Verpflichtungserklärung bedarf der Annahme durch 
das zuständige Militärkommando; für diese Annahme und deren Verweigerung 
sowie für die ZurückzieHung der Verpflichtungserklärung gilt § 32 Abs. 6 und 8 
sinngemäß. 

Entwurf: 

§ 28. (1) Der Grundwehrdienst dauen sechs Monate. Zum Grundwehrdienst 
sind alle Wehrpflichtigen verpflichtet, die das 35. Lebensjah} noch nicht vollen­
det und noch keinen Wehrdienst im Ausmaß von sechs Monaten geleistet haben. 
Wehrpflichtige, bei denen sich die Dauer des Grundwehrdienstes vom Einberu­
fungstag an über die Vollendung des 35. Lebensjahres hinaus erstreckt, sind ver­
pflichtet, diesen Grundwehrdienst noch zur Gänze zu leisten. 

(2) Truppenübungen sind Waffenübungen, die von den Wehrpflichtigen Zur 
Erhaltung des Ausbildungsstandes und zur Unterweisung in einzelnen Ausbil­
dungsanen zu leisten sind. Die Diluer der Truppenübungen ist nach den jeweili­
gen militärischen Erfordernissen festzulegen und soll in der Regel im Kalender­
jahr 15 Tage nicht überschreiten. Die Gesamtdauer aller Truppenübungen, zu 
denen ein Wehrpflichtiger einberufen wird, darf 60 Tage nicht überschreiten. 

(3) Die Wehrpflichtigen können sich verpflichten, an Stelle des Grundwehr­
dienstes in der Dauer von sechs Monaten einen solchen von acht Monaten zu 
leisten. Diese Verpflichtungserklärung ist 

a) vor Antritt des Grundwehrdienstes bei der Stellungskommission oder beim 
zuständigen Militärkommando, 

b) während des Grundwehrdienstes spätestens sechs Wochen vor Ablauf des 
sechsten Monates dieser Präsenzdienstleistung beim zuständigen Einheits­
kommandanten 

schriftlich abzugeben. Die Verpflichtungserklärung bedarf der Annahme durch 
das zuständige Militärkommando; für diese Annahme und deren Verweigerung 
sowie für die Zurückziehung der Verpflichtungserklärung gilt § 32 Abs. 6 und 8 
sinngemäß. Wehrpflichtige, bei denen sich die Dauer dieses Grundwehrdienstes 
vom Einberufungstag an über die Vollendung des 35. Lebensjahres hinaus 
erstreckt, sind verpflichtet, diesen Grundwehrdienst noch zur Gänze zu leisten. 
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§30.(1) ..... 

(2) ..... 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 32. (7) Dem Wehrpflichtigen, dessen freiwillige Meldung angenommen 
wurde und der den Grundwehrdienst bereits geleistet hat und nicht einenW ehr­
dienst als Zeitsoldat leistet, ist der Einberufungsbefehl zum Wehrdienst als Zeit­
soldat spätestens zwei Wochen vor Beginn des Wehrdienstes als Zeitsoldat zuzu­
stellen. 

(8) Die Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat kann vom Wehrpflichtigen 
bis zum Ablauf des achten Tages nach Zustellung des Einberufungsbefehls 
schriftlich ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Die Zurückzie­
hung der freiwilligen Meldung ist beim zuständigen Militärkommando einzu­
bringen. Der § 37 Abs. 3, 4 und 5 sowie der § 40 Abs. 4 bis 10 bleiben unberührt. 

Ausbildungsvoraussetzungen für die Erlangung'von 
Reservedienstgraden 

§ 34. Wehrpflichtige können auf Grund einer Dienstleistung als Angehörige 
des Bundesheeres (§ 1 Abs. 3) in der ausbildungsmäßig erforderlichen Dauer 
sowie nach erfolgreicher Ablegung der ausbildungsmäßig erforderlichen Prüfun­
gen zu Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen der Reserve (§ 7 Abs. 2 und 
§ 8) ernannt werden. 

§ 36. (1) ... Der Einberufungsbefehl zu Truppenübungen (§ 28 Abs. 2), zu 
Kaderübungen (§ 29Abs. 1) sowie zu freiwilligen Waffenübungen (§ 30 Abs. 1) 
ist, sofern militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen, spätestens acht 
Wochen vor dem Einberufungstag zuzustellen .... 

§ 30. (1) ..... 

(2) ..... 

Entwurf: 

(3) Die freiwillige Meldung kann vom Wehrpflichtigen schriftlich ohne 
Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Diese Zurückziehung ist beim 
zuständigen Militärkommando einzubringen und wird wirksam, wenn sie späte­
stens bis zum Einberufungstag eingelangt ist. Mit ihrem rechtzeitigen Einlangen 
tritt ein bereits zugestellter Einberufungsbefehl außer Kraft. , 

§ 32. (7) Nach Annahme der freiwilligen Meldung ist dem Wehrpflichtigen, 
der den Grundwehrdienst bereits geleistet hat und nicht einen Wehrdienst als 
Zeitsoldat leistet, der Einberufungsbefehl zum Wehrdienst als Zeitsoldat -
sofern militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen - spätestens zwei 
Wochen vor Beginn des Wehrdienstes als Zeitsoldat zuzustellen. 

(8) Die Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat kann vom Wehrpflichtigen 
bis zur Zustellung des Einberufungsbefehls schriftlich ohne Angabe von Grün­
den zurückgezogen werden. Die Zurückziehung der freiwilligen Meldung ist 
beim zuständigen Militärkommando einzubringen. Der § 37 Abs. 3, 4 und 5 
sowie der § 40 Abs. 4 bis 10 bleiben unberührt. 

Laufbahnvoraussetzungen 

§ 34. (1) Wehrpflichtige können auf Grund einer Dienstleistung als Angehö­
rige des Bundesheeres (§ 1 Abs. 3) in der ausbildungsmäßig erforderlichen 
Dauer sowie nach erfolgreicher Ablegung der ausbildungsmäßig erforderlichen 
Prüfungen zu Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen der Reserve (§ 7 Abs. 2 
und § 8) ernannt werden. 

(2) Die Leistung eines Wehrdienstes als Zeitsoldat in der Dauer von sechs 
Monaten oder freiwilliger Waffenübungen in der ausbildungsmäßig erforderli­
chen Dauer ist Voraussetzung für die Ausbildung zum Offizier. 

§ 36. (1) ... Der Einberufungsbefehl zu Truppenübungen (§ 28 Abs. 2), zu , 
Kaderübungen (§ 29 Abs. 1) sowie zu freiwilligen Waffenübungen (§ 30 Abs. 1) 
ist, sofern militärische Erfordernisse - wie insbesondere das Üben einer Mobil­
machung und der Herstellung der Einsatzbereitschaft von Verbänden im Wege 
von Waffenübungen - nicht entgegenstehen, spätestens acht Wochen vor dem 
Einberufungstag zuzustellen .... 
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Geltende Fassung 

§ 37. (4) Anträge nach 
a) Abs. 2 lit. b sind· beim zuständigen Militärkommando oder im Stellungs­

verfahren bei der Stellungskommission, ' 
b) Abs. 3 lit. b beim zuständigen Militärkommando 

schriftlich einzubringen oder mündlich zu Protokoll zu geben. Bescheiqe nach 
Abs.2 lit.'a und Abs. 3 lit. a hat der Bundesminister für Landesverteidigung, 
Bescheide nach Abs. 2 lit. bund Abs. 3 lit. b das zuständige Militärkommando 
zu erlassen. Bescheide nach Abs. 2 lit. a oder Abs. 3 lit. a Sind, sQfern es sich um 
die Befreiung von Wehrpflichtigen wegen ihrer beruflichen Tätigkeit im Rah­
men eines Dienstverhältnisses handelt, nur dem Dienstgeber zuzustelle'n. Der 
Dienstgeber hat den Wehrpflichtigen nachweislich ihre Befreiung unverzüglich 
mitzuteilen. 

(5) ..... 

(6) Tauglichen, die· 
a) 
b) 
c) Ärzte im Sinne des § 2 Abs. 2 des Ärztegesetzes BGBI. Nr. 9211949, sind, 

§ 38. (2) In die Dienstzeit werden nicht eingerechnet: 
a) 
b) 
c) 

§ 40. (9) Die vorzeitige Entlassung steht einer neuerlichen Einberufung zum 
Präsenzdienst nach Wegfall des Entlassungsgrundes nicht entgegen. Die neuerli­
che Einberufung ist nur für die restliche Dauer des Präsenzdienstes, aus dem der 
Wehrpflichtige vorzeitig entlassen wurde, zulässig. Wehrpflichtige, die vorzeitig 
aus 

Entwurf 

§ 37.(4) Anträge nach 
a) Abs. 2 lit. b sind beim zuständigen Militärkommando oder im Stellungs­

verfahren bei der Stellungskommission, 
b) Abs. 3 lit. b beim zuständigen Militärkommando 

schriftlich einzubringen oder mündlich zu Protokoll zu geben. Bescheide nach 
Abs.2 lit. a und Abs. 3 lit. a hat der Bundesminister für Landesverteidigung, 
Bescheide nach Abs. 2 lit. bund Abs. 3 lit. b das zuständige Militärkommando 
zu erlassen. Bescheide nach Abs. 2 lit. a oder Abs. 3 lit. a sind, sofern es sich um 
die Befreiung von Wehrpflichtigen wegen ihrer beruflichen Tätigkeit im Rah­
men eines Dienstverhältnisses handelt, dem Dienstgeber zur Kenntnis zu brin­
gen. 

(5~ ..... 

(6)Tauglichen, die 
a) 
b) 
c) Ärzte im Sinne des § 2 Abs. 3 des Ärztegesetzes 1984, BGBI. Nr. 373, 

(Turnusärzte) sind, 

(7) Mit der Zustellung eines Bescheides, durch den einem Wehrpflichtigen 
nach Zustellung des Einberufungsbefehls oder nach Kundmachung der allgemei­
nen Bekanntmachung der Einberufung eine 'Befreiung (Abs. 2 oder 3) oder ein 
Aufschub (Abs. 6) gewährt wurde, wird diese Einberufung für ih~ unwirksam. 

§, 38. (2) In die Dienstzeit werden nicht eingerechnet: 
a) 
b) 
c) 
d) die Zeit, während der ein Wehrpflichtiger aus sonstigen GrÜndelJ. verhin­

dert war, eine Truppenübung oder eine Kaderübung anzutreten. 

§ 40. (9) Die vorzeitige Entlassung steht einer neuerlichen Einberufung zum 
Präsenzdienst nach Wegfall des Entlassungsgrundes nicht entgegen. Die neuerli­
che Einberufung ist nur für die restliche Dauer des Präsenzdienstes, aus dem der 
Wehrpflichtige vorzeitig entlassen wurde, zulässig. Wehrpflichtige, die vorzeitig 
aus dem Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten (§ 28 Abs. 3) entlas-
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Geltende Fassung 

a) dem Grundwehrdienst nach § 28 Abs. 1 entlassen wurden, dürfen nur bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie das 35. Lebensjahr vollenden, 
zur Leistung dieses Präsenzdienstes in seiner restlichen Dauer einberufen 
werden, 

b) dem Grundwehrdienst nach § 28 Abs. 3 entlassen wurden, dürfen, sofern 
sie vor dem Ablauf des sechsten Monates dieses Präsenzdienstes entlassen 
wurden, bis zu dem in der lit. a genannten Zeitpunkt zur Leistung des 
Grundwehrdienstes in seiner restlichen Dauer, sofern sie aber nach Ablauf 
des sechsten Monates des Grundwehrdienstes entlassen wurden, bis zu der 
nach § 28 Abs.2 maßgeblichen Altersgrenze zu Tr1.!ppenübungen in der 
restlichen Dauer dieses Grundwehrdienstes einberufen werden. 

Wehrpflichtige, die aus freiwilligen Waffenübungen oder aus dem Wehrdienst 
als Zeitsoldat vorzeitig entlassen wurden, dürfen nach Wegfall des Entlassungs­
grundes nur mit ihrer Zustimmung für die restliche Dauer des jeweiligen Prä­
senzdienstes einberufen werden. 

§ 43. (1) Wehrpflichtige der Reserve, die nach § 2 des Heeresgebührengeset­
zes, BGBI. Nr. '15211956, eine Dienstgradbezeichnung führen, sind berechtigt, 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmung eine ihrem jeweiligen Dienstgrad und 
ihrer jeweiligen Waffengattung entsprechende Uniform des Bundesheeres zu 
tragen. 

(2) ..... 

(3) Be'rufsoffiziere des Ruhestandes sind berechtigt, bis zum Ablauf des Jah­
res, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, die Uniform des Bundesheeres, die 
ihrer dienstrechtlichen Stellung und ihrer Waffengattung zur Zeit der Verset­
zung in den Ruhestand entspricht, sofern ihnen aber aus diesem Anlaß ein höhe­
rer Amtstitel verliehen worden ist, die diesem Amtstitel entsprechende Uniform 
nach Maßgabe des Abs. 2 zu tragen. 

§ 44. (2) Mit dem Tage des Dienstantrittes sind die Wehrpflichtigen unter 
Bedachtnahme auf §36 Abs. 2 zum Dienst in allen Teilen des Bundesheeres ver­
pflichtet. 

§ 49. (2) Die DienstfreisteIlung beträgt 24 Werktage fm: je ein Jahr des Wehr-
. dienstes als Zeitsoldat. Für Bruchteile dieses Zeitraumes gebührt die Dienstfrei­

steIlung anteilmäßig, wobei Bruchteile von Werktagen als volle Werktage gelten. 
Wird ein Wehrdienst als Zeitsoldat im Anschluß an den Grundwehrdienst nach 
§ 28 Abs. 1 oder 3 geleistet, so ist auch die Zeit des Grundwehrdienstes für die 
Bemessung der DienstfreisteIlung heranzu~iehen. 

Entwurf 

sen wurden, dürfen, sofern sie vor dem Ablauf des sechsten Monates dieses Prä­
senzdienstes entlassen wurden, zur Leistung des Grundwehrdienstes in seiner 
restlichen Dauer, sofern sie aber nach diesem Zeitpunkt entlassen wurden, zu 
Truppenübungen in der restlichen Dauer dieses Grundwehrdienstes einberufen 
werden. Wehrpflichtige,. die aus freiwilligen Waffenübungen oder aus dem 
Wehrdienst als Zeitsoldat vorzeitig entlassen wurden, dürfen nach Wegfall des 
Entlassungsgrundes nur mit ihrer Zustimmung für die restliche Dauer des jewei­
ligen Präsenzdienstes einberufen werden. 

§ 43. (1) Wehrpflichtige der Reserve, die nach § 10 eine Dienstgradbezeich­
nung . führen, sind berechtigt, nach Maßgabe der folgenden Bestimmung eine 
ihrem jeweiligen Dienstgrad und ihrer jeweiligen Waffengattung entsprechende 
Uniform des Bundesheeres zu tragen. . 

(2) ..... 

Entfällt. 

§ 44.(2) Mit dem Tage des Dienstantrittes sind die Wehrpflichtigen unter 
Bedachtnahme auf § 36 Abs. 2 zum Dienst in allen Teilen des Bundesheeres ver­
pflichtet; sie dürfen nur im Rahmen ihrer Dienstfähigkeit verwendet werden. 

§ 49. (2) Die DienstfreisteIlung beträgt 30 Werktage für je ein Jahr des Wehr­
dienstes als Zeitsoldat. Für Bruchteile dieses Zeitraumes gebührt die Dienstfrei­
steIlung anteilmäßig, wobei Bruchteile von Werktagen als volle Werktage gelten. 
Wird ein Wehrdienst als Zeitsoldat im Anschluß an den Grundwehrdienst nach 
§ 28 Abs. 1 oder 3 geleistet, so ist a1.!ch die Zeit des Grundwehrdienstes für die 
Bemessung der DienstfreisteIlung heranzuziehen. 
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Geltende Fassung 

§ 51. Soweit der Bund Zur Gesetzgebung in den nachstehenden Angelegenhei­
ten zuständig ist, gilt folgendes: 

1. Dienstnehmern und regelmäßig beschäftigten Heimarbeitern, die zum Prä­
senzdienst einberufen sind, bleibt der Arbeitsplatz gesichert. Diese Siche­
rung umfaßt die Aufrechterhaltung bestehender Dienst(Beschäfti­
gungs)verhältnisse, den Kündigungs- und Entlassungsschutz sowie die 
Anrechnung der Präsenzdienstzeiten auf Ansprüche aus Dienst(Beschäfti­
gungs)verhältnissen. Die gegenseitigen Rechte undpflichien aus dem 
Dienst(Beschäftigten)verhältnis ruhen für die Dauer der Präsenzdienstlei­
stung. Vereinbarungen über die Gewährung einer Werks- oder Dienstwoh­
nung, die von dem Einberufenen oder seinen Familienangehörigen weiter 
benötigt wird, bleiben bestehen. Die näheren Vorschriften über die Siche­
rung des Arbeitsplatzes werden durch ein besonderes Bundesgesetz getrof­
fen. 

2. ZIerster bis vierter Satz gilt für Dienstnehmer, auf deren Dienstverhältnis 
eine in Ausführung des Landarbeitsgesetzes, BGBI. Nr. 140/1948, erlas­
sene Landarbeitsordnung anzuwenden ist, als Grundsatzbestimmung im 
Sinne des Artikels 12 Abs. 1 Z 6 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung von 1929. 

§ 56. (1) Ein Wehrpflichtiger, der die Anmeldung nach § 17 Abs. 3 oder die 
Meldung nach§ 17 Abs. 4 unterläßt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist hiefür mit einer Geldstrafe bis zu 3 000 S zu bestrafen. 

Übergangsregelung für das Stellungswesen 

§ 65. (1) Die Stellungskommissionen, denen zur Durchführung der Stellung 
keine für diesen Zweck errichteten ortsfesten Anlagen zur Verfügung stehen, 
bestehen abweichend vom § 22 Abs. 2 lediglich aus einem Stabsoffizier als Vor­
sitzendem sowie einem Stabsoffizier oder Hauptmann, einem rechtskundigen 
Bediensteten und einem Arzt als weiteren Mitgliedern. 

(2) Steht einer Stellungskommission mit einer zur Durchführung der Stellung 
errichteten ortsfesten Anlage ein Bediensteter mit dem abgeschlossenen Hoch­
schulstudium der Psychologie und mindestens einjähriger Verwendung im hee-' 
respsychologischen Dienst als Mitglied der Stellungskommission nicht zur Ver­
fügung, so kann der Stellungskommission bis 30. Juni 1982 anstelle dieses Mit­
gliedes ein Bediensteter des gehobenen Dienstes mit mindestens einjähriger Ver­
wendung im heerespsychologischen Dienst angehören. 

Entwurf 

§ 51. Soweit der Bund zur Gesetzgebung zuständig ist, hat er Regelungen 
über die Auswirkungen einer Präsenzdienstleistung auf die Dienst(Beschäfti­
gungs)verhältnisse von Dienstnehmern und regelmäßig beschäftigten Heimarbei­
tern, wie insbesondere über die Sicherung des Arbeitsplatzes, die Anrechnung 
der Präsenzdienstzeiten auf Ansprüche aus dem Dienst(Beschäftigungs)verhält­
nis, die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Dienst(Beschäftigungs)ver­
hältnis und die Vereinbarungen über die Gewährung einer Werks- oder Dienst­
wohnung, durch ein besonderes Bundesgesetz zu treffen. 

§ 56. (1) Ein Wehrpflichtiger, der es unterläßt, die Anmeldung nach § 17 
Abs. 3 oder die Meldung nach § 17 Abs. 4 oder 7 vorzunehmen, begeht eine Ver­
waltungsübertretung und ist hiefür mit Geldstrafe bis zu 3 000 S zu bestrafen. 

Entfällt. 
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Geltende Fassung 

(3) Bis 30. Juni 1982 sind Wehrpflichtige abweichend vom § 24 Abs.4 in 
einem der beiden Kalenderjahre, in dem sie das 18. oder 19. Lebensjahr vollen­
den, zur Stellung heranzuziehen. 

(4) § 23 Abs. 7 gilt für die Ergebnisse aller bisher durchgeführt~n Stellungsun­
tersuchungen. 

§ 69. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesg'esetzes ist hinsichtlich 
1.-22 ..... . 

betraut. 

. (2) Mit der Wahrung der Rechte des Bundes gemäß An. 15 Abs. 8 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 in den Angelegenheiten des 
§ 51 Z 2 ist der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. Der § 51 Z 2 ist 
gegenüber den Ländern für die Ausführungsgesetzgebung mit dem Tage der 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 181/1955 (22. September 1955) in 
Kraft getreten. Die Ausführungsgesetze der Länder waren binnen sechs Mona­
ten nach Kundmachung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 181/1955 zu erlassen. 

Entwur·f 

§ 69. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 
1.-13 ..... . 
13 a. des § 51 der Bundesminist,er für soziale Verwaltung, 
14.-22 ..... . 

betraut . 

Entfällt. 

Heeresgebührengesetz 1985 

§ 2. (2) Die Ansprüche bestehen nur für Zeiten, die in die Dienstzeit des 
Wehrpflichtigen einzurechnen sind. 

§ 3. (2) Das Taggeld beträgt 
1. ..... 
2. für Offiziere 70 S. 

(3) Für die Tage, an denen Wehrpflichtige nach § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des 
Wehrgesetzes 1978 eingesetzt sind, beträgt das Taggeld 

1. 
2. 
3. für Offiziere 100 S. 

§ 2. (2) Die Ansprüche bestehen nur für Zeiten, die in die Dienstzeit des 
Wehrpflichtigen einzurechnen sind. Sofern der Wehrpflichtige nachweist, daß er 
aus von ihm nicht verschuldeten Gründen verhindert war, eine Truppenübung 
oder eine Kaderübung anzutreten,'hat er Anspruch auf Leistungen nach dem IV. 
und VI. Abschnitt auch für die Zeit dieser Verhinderung. 

§ 3. (2) Das Taggeld beträgt 
1. ..... 
2. für Offiziere 75 S. 

(3) Für die Tage, an denen Wehrpflichtige nach § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des 
Wehrgesetzes 1978 eingesetzt sind, beträgt das Taggeld 

1. 
2. 
3. für Offiziere 110 S. 
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GeltendeFassung 

§ 5. (1) Wehrpflichtigen, die einen in den Z 1 bis 4 genannten Präsenzdienst 
leisten, gebührt für jeden Monat eines soichen Präsenzdienstes eine Monatsprä-
mie, und zwar . 

1. .. : .. 
2. 
3. 

4. 

a) 
b) bei einem Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr 

für Wehrmänner, Gefreite und Korporale in der Höhe von .. 6240 S, 
für Zugsführer in der Höhe von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 300 S, 
für Unteroffiziere in der Höhe von ...................... 6690 S, 
für Offiziere in der Höhe von ..•....................... 7470 S; 

§ 7. (1) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten, Wehrpflichtige der Reserve 
sowie die im § 42 Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978 angeführten Personen haben 
nach Maßgabe der folgenden Absätze Anspruch auf Fahrtkostenvergütung; 
Zeitsoldaten haben - abgesehen von den Fällen des Abs. 2 Z 4 - nur Anspruch' 
auf Fahrtkostenvergütung nach Abs. 2 Z 5. 

§ 11. (2) Für Zeitsoldaten gilt der Abs. 1 nur während 
1. militärischer Übungen, die länger als 24 Stunden dauern, 
2. der Offiziers- und Unteroffiziersausbildung an Akademien und Schulen 

des Bundesheeres, ausgenommen an dienstfreien Tagen, 
3. eines Einsatzes in den Fällen des § 2 Abs. 1lit. a, b oder c des Wehrgesetzes 

1978, 
4. außerordentlicher Übungen nach § 36 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1978 oder 
5. eines Freiheitsentzuges nach dem Heeresdisziplinargesetz. 

§ 13 •. (3) Zeitsoldaten, die außerhalb der im § 11 Abs. 2 Z 1 bis 4 näher 
bezeichneten Wehrdienstleistungen befehlsgemäß den Garnisonsort verlassen 
und verhindert sind, an der den Wehrpflichtigen verabreichten Verpflegung 
gegen Entgelt teilzunehmen, gebührt an Stelle der Abfindung nach Abs. 2 eine 
Verpflegsgebühr im dreifachen Ausmaß der für die versäumten Mahlzeiten vor­
gesehenen Teilbeträge des nach § 11 Abs. 3 jeweils festgesetzten Tageskostgel­
des. 

Entwurf 

§ 5. (1) Wehrpflichtigen, die einen in den Z 1 bis 4 genannten Präsenzdienst 
leisten, gebührt für jeden Monat eines solchen Präsenzdienstes eine Monatsprä­
mie, und zwar 

1. 
2. 
3. 

4. 

a) 
b) bei einem Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr 

für Wehrmänner, Gefreite und Korporale in der Höhe von .. 6531 S, 
für Zugsführer in der Höhe von. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 6612 S, 
für Unteroffiziere in der Höhe von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 092 S, 
für Offiziere in der Höhe von .......................... 7·932 S; 

§ 7. (1) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten, Wehrpflichtige der Reserve 
sowie die im § 42 Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978 angeführten Personen haben 
nach Maßgabe der folgenden Absätze Anspruch auf Fahrtkostenvergütung. 

§ 11. (2) Für Zeitsoldaten gilt der Abs. 1 nur während 
1. militärischer Übungen, die länger als 24 Stunden dauern, 
2. der Offiziers- und Unteroffiziersausbildung an Akademien und Schulen 

des Bundesheeres und während sonstiger Kurse im Rahmen dieser Ausbil­
dung, ausgenommen an dienstfreien Tagen, 

3. eines Einsatzes in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des Wehrgesetzes 
1978, 

4. außerordentlicher Übungen nach § 36 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1978 oder 
5. der Zeit, in der sie aus anderen als in den Z 1 bis 4 genannten Anlässen 

befehlsgemäß den Garnisonsort verlassen haben, ausgenommen an dienst­
freien Tagen, 

6. eines Freiheitsentzuges nach dem Heeresdisziplinargesetz. 

Entfällt. 
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Geltende Fassung 

§ 26. (3) Nettoeinkommen im Sinne des Abs. 1 sind 
1. sämtliche steuerpflichtigen und steuerfreien Bezüge aus nichtselbständiger 

Arbeit, außer der Familienbeihilfe und der Wohnungsbeihilfe; 
2. 
3. 
4. 
5. 

§ 39. (1) Wehrpflichtige, die 
l. 
2. 
3. in einem Dienstverhältnis, auf das das Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBI. 

Nr. 245/1962, das Landesvertragslehrergesetz 1966, BGBI. Nr. 172, das 
Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBI. 
Nr. 176/1966, oder das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragsleh­
rergesetz, BGBI. Nr. 244/1969, Anwendung findet, 

(5) Der Bund hat den im Abs. 1 Z 2 genannten Stiftungen, Fonds und Anstal­
ten sowie den Bundesbetrieben die ihnen aus der Fortzahlung der Dienstbezüge 
an ihre Bediensteten während der Dauer des Präsenzdienstes entstandenen 
Kosten zu ersetzen. 

Entwurf 

§ 26. (3) Nettoei~kommen im Sinne des Abs. 1 sind 
1. sämtliche steuerpflichtigen und steuerfreien Bezüge aus nichtselbständiger 

Arbeit, außer der Familienbeihilfe, 
2. 
3. 
4. 
5. 

§ 39. (1) Wehrpfliclitige, die 
l. 
2. 
3. in einem Dienstverhältnis, auf das das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 

BGBI. Nr. 302/1984, das Landesvertragslehrergesetz 1966, BGBI. Nr. 172, 
das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBI. 
Nr. 296/1985, oder das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragsleh­
rergesetz, BGBI. Nr. 244/1969, Anwendung findet, 

(5) Der Bund hat den im Abs. 1 Z 2 genannten Stiftungen, Fonds und Anstal­
ten sowie den Bundesbetrieben und den L;i.ndern die ihnen aus der Fortzahlung 
der Dienstbezüge an ihre Bediensteten während der Dauer des. Präsenzdienstes 
entstandenen Kosten zu ersetzen. 
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